
Zur G-escMclite der Nicolaischule im 18. Jahrhundert.

Eine Übersicht über die Schicksale der Nicolaischule im ersten Jahrhundert ihres Bestehens

hat im Jahre 1872 der damalige Rektor, Prof. Lipsius, in seiner Einladungsschrift zur Einweihung

des neuen Schulgebäudes gegeben. Die Fortsetzung hierzu bildet die Programmabhandlung

des Jahres 1874 aus der Feder des verstorbenen Prof. Dolimke, welche die Geschichte unserer

Schule im 17. Jahrhundert behandelt. Leider war es Dolimke, der vor allen dazu berufen

gewesen wäre, nicht vergönnt, die Arbeit weiterzuführen, wie er es wohl ursprünglich beabsichtigt

hatte; die von ihm hinterlassenen Notizen, deren Benutzung mir Frau Prof. Dolimke freundlichst

gestattet hat, zeigen, dass er nur eben einiges Material zu sammeln angefangen hatte. In

dankbarer Erinnerung an die beiden hochverehrten Männer, zu deren Füssen ich einst als

Schüler gesessen habe, bin ich an die Fortsetzung des begonnenen Werkes gegangen; freilich

habe ich mich bald genug davon überzeugen müssen, wie schwierig es ist, auf Grund des

weitschichtigen und doch vielfach lückenhaften Materials eine übersichtliche und vollständige

Darstellung zu geben.

Die Quellen für die Geschichte unserer Schule fliessen für das 18. Jahrhundert reich¬

licher, als für die vorhergehenden. Das Schularchiv, über dessen Öde Dohmke berechtigte

Klage führt, bietet vor allem in zwei Foliobänden mit der Aufschrift Nachrichten über die

Nicolaischule die Schulakten vom November 1716 an. Den Anstoss zur Anlegung dieser

Akten hat die Schulordnung vom Jahre 1716 gegeben. Im 2. Kapitel, welches „vom Amte des

Rectoris insonderheit" handelt, heisst es:

Dteiücil 6er Rector bas caput scholcie ift, fo nrirö er ..... . 3. 2Ttit feinen
College n fiefy tncl unö offte unterreöen, tote öie Seljre unö aufs befte bey öer

3ugenö anjuftellcn unö 51t erhalten feyn mödjte, auefy was wegen 6er diseiplin unö

Institution t>on teilen erinnert roirö, tnofyl auffnefymen unö erregen, ju öem <£nöe

JlTonatlid) eine gufammenfunfft non fämtlidjen Praeceptonw aufteilen, audj öarüber

ein Protocoll, welches allemafjl porgeleget t»eröeu fan, galten ....

Dieser Vorschrift entsprechend enthalten die „Nachrichten" zunächst thatsächlich Kon¬

ferenz-Protokolle, ganz im Anfang wird sogar in allzu gewissenhafter Befolgung der gegebenen

Vorschrift von den einzelnen Kollegen eigenhändig eingetragen, was sie „wegen der diseiplin

und institution zu erinnern" haben. Die Berichte über die regelmässigen Monatskonferenzen
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setzen bald aus, und nur wenn besondere Vorkommnisse die Berufung einer ausserordentlichen
Konferenz veranlassen, wird ein Protokoll darüber aufgenommen. So bemerkt Rektor Cr eil
im Anscliluss an die Notiz über das Frühjahrsexamen 1721: „3" nedjftfolgenöen llTonatfjen ift
nichts aufjeroröentlicfyesPorgefallen, öarüber öte fämtlidjen £)erren Collegen aujjeroröentlttf; 5U-
fammenberuffen tt>eröen muffen, fonöern I)at alles bey öenen ordinair conventibus abgetljan werben
formen." Von September 1721 an begnügt sich der Rektor fast durchweg mit einem kurzen Ilalb-
jahrsbericht. Und diese Halbjahrsberichte werden immer dürftiger; in den letzten Jahren von
Crells Rektorat und unter Rektor Dressler (1734—46) beschränken sie sich wesentlich auf
ein Referat über das halbjährliche Examen. Ereignisse, welche von der grössten Wichtigkeit für
die Schule sind, werden gar nicht berührt. So schweigen die Akten vollständig über den Tod des
Rektors Crell (f 15. November 1733); nur beim Frühjahrsexamen 1734 finden wir die lakonische
Bemerkung, dass „ M. Drefler als Conrector (ineil locus Rectoris noefy vacans war) ben An¬
fang gemad}et". So ist es kein allzugrosser Schaden, wenn der Bericht über die drei letzten
Halbjahre von Dresslers Amtsführung fehlt. Dresslers Nachfolger Ortlob (1746—51) fühlt
sich auch veranlasst, die Art der Protokollführung seines Vorgängers ausdrücklich zu tadeln;
es gelte, sagt er „nicljt fo tu0£71 öte Lectiones ju ertpefynen, twlcfje con öenen Praeceptoribus
in Examine publica traclixet roorben, als melmefyr it>as jtüifdjen öerfelben ^eit, öas fyalbe
3al?r über bei 5er Schule vorgefallen oöer fonft ju erinnern fein möchte". Er giebt also wieder
Halbjahrsberichte, die diesen Namen verdienen; in derselben Weise werden dann die Akten
von seinen Nachfolgern Haltaus (1752—58), Reiske (1758—74) und Martini (1775—94)
weitergeführt.

Neben diesen bei aller Dürftigkeit wichtigen Protokollen bietet das Schularchiv an hand¬
schriftlichen Quellen noch: 1. die schon von Forbiger (Beiträge zur Geschichte der Nicolai¬
schule, Leipzig 1826, 2 Hefte in 8°) benutzten Aufzeichnungen der Rektoren Ortlob und Haltaus,
die aber im wesentlichen nur Notizen über die Lebensgeschichte und schriftstellerische Thätig-
keit der Lehrer enthalten; 2. den Catalogus Diseipulorum Scholas Nicolaitanae vom Jahre 1709
an (drei Bände in Hochduodez); 3. „Namen der auf die Nicolaischule aufgenommenen Schüler"
von 1751 an (zwei Hefte in 4°).

Wesentlich ergänzt werden die urkundlichen Nachrichten über die Geschichte der Nicolai¬
schule durch die Akten des Leipziger Ratsarchivs, dessen Benutzung mir bereitwilligst im
weitesten Umfange gestattet worden ist.*) Von den ausschliesslich die Nicolaischule betreffenden
Akten (Stift. VIII C) kommen folgende Stücke in Frage:

Nr. 2: „Visitation und Examen bey der Schule zu St. Nicolai gehalten den 13. February
Ao. 1671, it. Ao. 1692, Ao. 1712"; enthält ausser den auf die Visitation des Jahres 1712 be¬
züglichen Akten zahlreiche wichtige Urkunden aus den Jahren 1708—18, namentlich den ersten
Entwurf einer neuen Schulordnung mit ausführlichen Gutachten.

Nr. 3: „Die Schule zu St. Nicolai betreffend 1686 sqq." (wie Nr. 2 bereits von Dohmke
benutzt, der auch manches auf die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts Bezügliche bereits mit¬
geteilt hat); enthält von fol. 21 an Aktenstücke aus den Jahren 1702—1780; von Bedeutung

*) Herrn Archivdirektor Dr. Wustmann bin ich für sein Entgegenkommen und für die Fingerzeige, die er mir
gegeben bat, zu lebhaftem Danke verpflichtet.
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sind namentlich die, welche sich auf die Errichtung einer Kaufmannsschule in Verbindung mit
der Nicolaischule beziehen.

Nr. 7: „Niclas Schule 4 unteren Kollegen Salaria und accidentia 1715 sqq. betr." (später

von anderer Hand hinzugefügt: „ingleichen überhaupt das Einkommen sämtlicher Lehrer der

Nicolaischule betreifend") fol. 1—102, nur die letzten Blätter gehören dem 19. Jahrhundert an.

Nr. 15: „Die von einigen Nicolaischülern Joli. Fr. Benj. Hoch und Consorten begangenen

Ungebührnisse betr. 1760."

Nr. 37: „Inventarium über das Schulgebäude zu St. Nicolai allhier 1797."

Nr. 40: „Gesuche um Anstellung an der Nicolaischule 1764—76."

Nr. 43: „Bewerbungen um das Amt des Tertius und des Cantors an der Nicolaischule.

1747. 1756."

Dazu kommen noch aus Abteil. YII B Nr. 117 u. 118: „Ersetzung derer Schuldienste

in beyden Schulen zu St. Thomae und St. Nicolai" Vol. II u. III.

Neben diesen die Nicolaischule oder, wie die an letzter Stelle angeführten, die beiden

städtischen Schulen betreffenden Akten habe ich aber auch, was meines Wissens bisher noch

nicht geschehen ist, die Ratsprotokolle benutzt, und zwar sowohl die in den „drei Bäten" (dem

Plenum, wie man heutzutage sagen würde) wie die in der „Enge" (dem geschäftsführenden

Ausschuss) geführten Protokolle, die, namentlich was die Besetzung erledigter Lehrerstellen

angeht, die Angaben der anderen Quellen wesentlich ergänzen. Endlich boten die Stadtkassen¬

rechnungen und die Rechnungen der Nicolaikirche, aus deren Vermögen z. T. die Besoldungen

der Lehrer bestritten wurden, die zuverlässigsten und in zweifelhaften Fällen ausschlaggeben¬
den Daten.

Auf Grund dieser Quellen will ich nun versuchen, von den Zuständen, wie sie während

des 18. Jahrhunderts an unserer Schule geherrscht haben, ein Bild zu entwerfen.

Ich beginne mit dem Schuigebäude. Es hat während des 18. Jahrhunderts keine

wesentlichen Veränderungen erfahren. Im Erdgeschoss und im zweiten Stock befanden sich je

zwei Klassenzimmer, während den ersten Stock die Dienstwohnung des Rektors einnahm. Die

Zahl der Klassenzimmer blieb unzureichend, auch nachdem endlich das andere untere Auditorium

einen Ofen erhalten und dadurch für den Winter benutzbar geworden war. Um mit der Vier¬

zahl auskommen zu können, wurden, wie der Lehrplan vom Jahre 1712 beweist, die verschie¬

densten Kombinationen vorgenommen. Trotzdem kam es vor, dass Quintaner und Sextaner in

demselben Zimmer von verschiedenen Lehrern unterrichtet wurden. Deshalb machten die vier

oberen Kollegen schon 1713 den bei der Lage der Dinge einzig vernünftigen Vorschlag, um

aus diesem Wirrwarr ewig wechselnder Kombinationen herauszukommen, Prima mit Secunda und

Tertia mit Quarta durchweg zu kombinieren, was dann in der Schulordnung vom Jahre 1716

auch angeordnet wurde. Die Heizungsnot war übrigens auch nach der beweglichen Eingabe

des Rektors Grell und der drei Kollaboratoren, welche Dolimke S. 5 mitteilt, noch nicht völlig

gehoben. Im Nov. 1717 richtet Crell ein Schreiben an den Rat (Stift. VIII C 3 fol. 22), in

dem er um Reisholz zum Feueranmachen bittet, „weil öas fyarte un6 manchmal ctrr>as feuchte

J)ol5 auefy bei Verbrennung »ielen Kiifyns eine gute <§eit kämpfet unö nidjt mit folgern Hu^en
l*
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perbrannt toer&en fartn". Auf Grund eines Gutachtens des Obervoigts und eines Maurermeisters

wird eine Änderung der Ofenanlagen vorgenommen. Auch das erbetene ßeisholz, über das laut

einer Randbemerkung nichts ausgemacht war, wird „doch ohne consequenz " verabfolgt. 1741

wird dann in die untere Klasse ein neuer eiserner Ofen geliefert, die beiden altern Öfen werden

ausgebessert: und damit verstummen die Klagen wegen der Heizung. — November 1746 nach

Rektor Dresslers Tode kommt in der „Enge" der Zustand des Schulgebäudes zur Sprache, und

es stellt sich heraus, dass es dringend ausbesserungsbedürftig ist, da seit zwanzig Jahren nichts

dafür geschehen ist. Die Dachung über des Rektors Küche und dem vormals Hölzl'schen Ge¬

bäude (dem Nebengebäude, welches ursprünglich als Rektorwohnung diente, vgl. Dohmke S. 4)

ist abgefault und droht einzufallen; vier Fenster in der Rektorwohnung und die Schlösser im

ganzen Gebäude sind unbrauchbar; Küche und Herd sind ruiniert, die Treppe ist ausgelaufen

und erweist sich bei näherer Untersuchung als „wandelbar". Da der Vorsteher der Nicolai¬

kirche, welche für die Unterhaltung des Schulgebäudes aufzukommen hatte, erklärt, diese sei ausser

stände, sämtliche Kosten zu tragen, wird die Hälfte mit 810 Tlilr. auf die Stadtkasse übernommen.

Bei dieser durchgreifenden Reparatur wurde auch, wie schon Dohmke S. 4 erwähnt, eine

steinerne, lichte und bequeme Treppe von Grund aus aufgeführt, „6a unfere Dorfafjren, über

200 3al)re, feit 6er M. Joh. Musleri, Rectoris, als 6ie oberen Clcisses angeleget tooröen,

ofyngefefyr umb öas Oafyr J550, ficfj mit einer hölzernen, finftern JDenöebCreppe pergnügen

muffen". Im Sommer 1755 erhalten die vier Schulstuben neue Fenster, im Winter 1759/60 wird

die Eektorwohnung umgebaut. Im Sommer 1767 macht sich nach dem Berichte des Obervoigts

wieder eine umfängliche Reparatur nötig. Bei dieser Gelegenheit werden sämtliche Fenster

erneuert und mit Spiegelscheiben versehen. Die Prima bekommt einen ordentlichen, „etwas

erhabenen" Lehrstuhl; dieses beneidenswerten Vorzugs war die Tertia schon zu Reiskes Zeiten

teilhaftig geworden, während, wie dieser bitter bemerkt, alle übrigen Lehrer auf niedrigen ge¬

meinen Stühlen sitzen. Wo es nötig ist, werden neue Rohrdecken, Tafeln, Bänke, Thiiren

u. s. w. angebracht, „fo öaf öie Stuben iijt gan5 or&enttid} unö fcf^ört ausfegen. IDtr erinnerten"

so fährt Martini in seinem Berichte fort, „fämtlidje Schüler bey (Erblicfung ötefer IlTetamor-

ptjofe jur pflid}t öer Danfbarfeit gegen unfere forgenoollen Pfleger, jur ÄeinltcfyEeit unö £)r&nung,

5U Deröoppeltem ^leife unö Ijauptfäcbltd] jur ^ürfidjtigfeit, 6amit feines öer frönen ^enfter

mödjte jerbrod}en tüeröen." Nicht immer wurde einem (J beistände, auch wenn er bemerkt worden

war, so rasch abgeholfen. Schon 1714 hatten die Deputierten des Rates bemerkt, dass die

Klassenzimmer der Mittagssonne ausgesetzt seien, so dass Lehrer und Schüler im Sommer

unter der Hitze zu leiden hätten; sie empfehlen, vor den Fenstern „Sonnenschirme" (?) anzu¬

bringen, „6afj rndjt 6ie alljugrofe Bangigfeit öie 3 u 9 en & 5um öffteren hinauslaufen aus öer

Claffe, öie Praeceptores aber iljre 2Irbeit mit Deröruf 5U »errieten neeessit ire". Aber erst im

Sommer 1737 erhält die Schule für die beiden oberen Klassenzimmer durch Vermittlung des

Schulvorstehers, des Vicekanzlers Born, der damit „eine neue probe öero fonöerbarer pro-

pension cor unfere Sdjule" giebt, schöne Fenstervorhänge, „moöurcfy fotootjl docentes als discentes

in Ijcifcn Sommertagen ein grofes soulagement empfinöen". Von weiteren Veränderungen

hören wir nichts; das „Inventarium" vom Jahre 1797 zeigt, dass die ganze Einrichtung die
alte geblieben ist.

Das Lehrerkollegium der Nicolaischule bestand zu Anfang des 18. Jahrhunderts noch

aus 8 Personen: Rektor, Konrektor, Tertius, Kantor und 4 Kollaboratoren. Schon im Jahre
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1707 aber trat eine Änderung ein. Als der Collega sept. Äugst als Kantor in seine Vaterstadt

Breslau berufen wird, rückt der bisherige Coli. oct. Starcke in die 7. Stelle auf, die 8. Stelle

bleibt unbesetzt, „weil der coetus bei gedachter Schule gar gering ist", Starcke versieht

die Amtsgeschäfte beider Stellen und bezieht die Einkünfte für beide.*) Es war dies nur

als eine vorübergehende Massregel, als eine Personalunion gedacht: schon im Jahre 1713 wird

dem Rate anheimgestellt, ob die Vereinigung der 7. und 8. Stelle, die zu einem Zankapfel

zwischen Starcke und dem Coli. sext. Knoll geworden, aufrecht zu erhalten sei, und auf die

Schwierigkeiten hingewiesen, die durch eine Erkrankung Starckes entstehen würden. Auch der

der Schulordnung von 1716 beigegebene Lehrplan setzt ein achtgliedriges Kollegium voraus.

Trotzdem bleiben die 7. und 8. Stelle in Starckes Hand vereinigt; die zwei Standen des Coli,

sept. in Quinta, welche Starcke nicht geben kann, weil er gleichzeitig in Sexta als Coli. oct.

beschäftigt ist, übernimmt Knoll gegen eine Entschädigung. Erst nach Starckes Tod (1728)

beschliesst der Rat, wie es schon 1767 angeregt worden war, die 8. Stelle förmlich einzuziehen,

die Stunden und Einkünfte des vierten Kollaborators unter die drei andern zu verteilen. Die

Zahl der Kollaboratoren wird so endgiltig auf drei beschränkt; sie werden von da ab vielfach

als primus, medius und postremus unterschieden.

Als 1767 der Coli. sept. Langbein mit Tode abgeht, richtet man in der „Enge" die Ge¬

danken auf einen Schreib- und Rechenmeister; es wird thatsächlich ein solcher in der

Person von Friedrich Wilhelm Pitschel angestellt und eine Instruktion für ihn ausgearbeitet

(Stift. VIII C 3 fol. 74).**) Die Wahl erwies sich aber nicht als glücklich: schon im März

1768 wird er vorgeladen und erhält durch den Oberstadtschreiber eine Verwarnung, weil ver¬

laute, dass er „öie Coffe-V)ä ufer frequeni ire, (£>cl5er aufborge, öerrt Spiel ergeben fey, mtb teenn

öie (Eltern bas <35elö toieöer foröern, es öenen Iftnöern entgelten laffe". Und als 1770 der Schul-

vorsteiier ein (iesucli Pitscliels zu begutachten hat, bemerkt er, Herr P. sei „zuvörderst zu

ordentlicher Einrichtung seiner Lebensart anzuweisen". Im Nov. 1771 legt Pitschel sein

Amt „aus freien Stücken" (?) nieder: an seiner Stelle wird Pflugbeil zunächst auf einen Monat

zur Probe angenommen. Der Herr Schulvorsteher aber findet, er schreibe nicht schön genug,

um Pitschel zu ersetzen; deshalb wird er nur als Rechenmeister und Dietze als Schreibmeister

angestellt, jedoch wird eine weitere Verwendung Pflugbeils für die geplante Kaufmannsschule
vorbehalten.

Die Errichtung einer Kaufmannsschule in Verbindung mit der Nicolaischule war ein

Lieblingsgedanke des Schulvorstehers, des Stiftskanzlers Born. Um ihn zu verwirklichen, setzt

er es durch, dass nach dem Tode des Coli, quint. Thiele (1773) dessen Stelle unbesetzt blieb, der

*) Forbiger (2. Heft S. 74) folgt der irrigen Angabe Ortlobs und lässt Äugst, den er fälschlich August nennt,
bis zu seinem Abgange die 8. Stelle bekleiden und Starcke 1702 sogleich als Coli. sept. eintreten. Beweisend ist das
Ratsprotokoll vom 7. Apr. 1702, wonach der Eat, nachdem die 5. Stelle durch Kästners Tod erledigt ist, beschliesst,
die drei untersten Kollegen aufrücken zu lassen, — und die Stadtkassenrechnung, in welcher Äugst an 7., Starcke an
8. Stelle erscheint.

**) Forbiger nennt ihn auf Grund der Schulakten fälschlich Püschel (ohne Vornamen); überhaupt sind seine
Angaben über die Schreib- und Rechenmeister (S. 71, Anm. 114) ungenau. Die Liste der Schreib- und Rechen¬
meister gestaltet sich vielmehr folgendermassen: 1) Friedrich Wilhelm Pitschel (1767—71). 2a) Christian Pflugbeil
(Rechenmeister, 1771—76). 2b) Joh. Gottfried Dietze (Schreibmeister 1771—70, Schreib- und Rechenmeister bis 1797).
3) Rudolf Müller 1797 ff.
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Coli sext. Forwerk den Unterricht in Quinta lind Sexta übernahm und dafür die eine Hälfte des
Thieleschen Gehalts erhielt, während die andere für die Lehrer an der Kaufmannsschule be¬
stimmt wurde. So hatte die Nicolaischule zeitweilig nur einen Kollaborator; für diesen aber
wurde die Last der Geschäfte bald unerträglich, sodass der Schreibmeister Dietze einen Teil
des lateinischen Unterrichts bei den Anfängern übernahm: eine Einrichtung, die auf die Dauer
unhaltbar war. Als Born im November 1775 starb, war auch das Schicksal der Kaufmanns-
schule besiegelt: die Ausführung des Planes wurde „bis auf einen glücklicheren Zeitpunkt ver¬
legt". Der Rat beschloss im September 1776, Pflugbeil zu entlassen, Dietze den Schreib- und
Rechenunterricht zu übertragen und wieder einen zweiten Kollaborator anzustellen. Das
Kollegium behielt dann diese Zusammensetzung (Rektor, Konrektor, Tertius, Kantor, zwei
Kollaboratoren, Schreib- und Rechenmeister) bis in unser Jahrhundert hinein.

Die Besetzung aller Lehrerstellen erfolgt in der „Enge", die förmliche Wahl in den drei
Räten: die Gewählten werden dann dem Konsistorium zum „tentamen in theologicis" und zur
„Konfirmation" vorgeschlagen. Bei der Anstellung des Schreibmeisters Pitschel kam es zu einem
Streit: da er nur auf Widerruf angestellt war, erhob das Konsistorium Einspruch und verweigerte
die Konfirmation. Demgegenüber stützte sich der Rat auf das ihm von Zeit zu Zeit erneuerte Privi¬
legium, Kirchen- und Schuldiener zu bestellen und abzusetzen. Und so blieb es bei der wider¬
ruflichen Anstellung. Freilich wurde jenem nun, weil er die Konfirmation nicht erhalten hatte, von
der Steuerbehörde die Auszahlung des Tranksteuer-Äquivalents von 5 Thlr., das einen Teil
seines Gehaltes bilden sollte, verweigert, und als er förmlich um die Auszahlung einkam,
wurde er abgewiesen und sollte auch noch die Kosten in der Höhe von 3 Thlr. tragen, was
freilich bei einem Gehalte von 138 Thlr. jährlich schmerzlich war.

Über die Vorbildung, welche von den Bewerbern gefordert wurde, erhalten wir aus
den Akten keine genügende Auskunft. Dass der Bewerber die Universität besucht haben
musste, ist wahrscheinlich; die Magisterwürde aber wurde wenigstens für die unteren Stellen
nicht verlangt, ja als 1743 M. Parreidt sich um eine Ivollaboratorenstelle bewirbt, wird im Rate
geäussert, es stehe ihm nur das M. im Wege, sonst wäre an ihm nichts auszusetzen, vielmehr
sei er zu gut für die Stelle. Wer dagegen eine der oberen Stellen erhielt, erwarb sich, falls
er noch nicht Magister war, nachträglich den Titel, so 1752 der Tertius Kade, 1757 der
Kantor Mittenzwey. Bei den Bewerbungen kommen sonderbare Dinge vor: 1739 hält ein Jurist,
der ausserdem „nicht viel gemacht", um eine Kollaboratorenstelle an, 1757 um das Kantorat
einer, der „einmal ein stucl. theol. gewesen sei, jetzt aber jura studiere". 1702 werden zwei
Bewerber um eine Kollaboratorenstelle als bedenklich bezeichnet, „weil sie Jesuiten gewesen,
auch schon bei Jahren". — Erfahrung im Schuldienst ist selbst für die oberen Stellen nicht
unbedingt erforderlich: hatte doch Reiske überhaupt noch kein Schulamt bekleidet, als er zum
Rektor unserer Anstalt gewählt wurde.

Wurde durch Tod oder Abgang eines Lehrers eine Stelle frei, so wurde die Lücke in
den drei obersten Stellen meist durch Aufrücken ausgefüllt; so werden bei dem Tode der
Rektoren Grell, Dressler und Ortlob jedesmal Konrektor und Tertius in die nächsthöhere Stelle
befördert, und als bei Haltaus' Tode Reiske in das Rektorat berufen wird, macht das viel böses
Blut, namentlich der Konrektor Adami kann es Reiske nicht vergessen, dass er „vor ihm
nicht hatte rücken können". Besondere Schwierigkeiten macht die Besetzung des Kantorats;
als es sich 1711 um die Ersetzung des Kantors Vopelius durch eine jüngere Kraft handelt,
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bemerkt Rektor Crell: „Leute, die neben der Musik auch fundamentci pietatis et latinitatis inne
haben, seien sehr selten". Er schlägt daher vor, Vopelius nur die Singestunden zu lassen und
inzwischen einen „feinen Mann" mit dem Titel eines Collega quart. anzustellen; später würde sich
beim Freiwerden einer Kollaboratorenstelle leichter einer finden lassen, der die Musik mit der
Fähigkeit, in den unteren Klassen Latein zu unterrichten, verbinde. Mit diesem wohlüberlegten
Vorschlag drang er freilich nicht durch; Vopelius behielt die volle Stelle bis zu seinem Tode,
und auch später blieb alles beim alten. Bei der besonderen Art der Amtsgeschäfte des
Kantors und seiner Zwitterstellung als Kirchen- und Schuldiener findet ein Aufrücken desselben
nur ganz selten (in zwei Fällen) statt. Und ebenso sind die Kollaboratoren, die ja wesentlich
Elementarlehrer waren, in der Regel von einem Aufrücken in die oberen Stellen ausgeschlossen;
sie bleiben, wenn sie bei der Schule aushalten, ihr Leben lang in dieser Stellung; nur gelegent¬
lich dient eine Kollaboratorenstelle als Durchgangsposten zum Tertiat. Ja, der Nachfolger Starckes
als collab.postr., Schwalbe, bleibt 36 Jahre in dieser Stellung, während die Stelle des 2. Kolla-
borators sechsmal den Inhaber wechselt.

Eine Lehrprobe für diejenigen, welche um eine Stelle anhalten, kommt im Anfang des
18. Jahrhunderts auf. Schon als es sich 1702 um die Wiederbesetzung des Konrektorats
handelt, wird in den drei Räten nach dem Vorgange der Stadt Dresden eine Exploration"
empfohlen. Die erste Lehrprobe, von der wir urkundlichen Bericht haben, findet 1709 statt;
dass sie damals noch etwas Neues gewesen ist, beweist die Bemerkung: man habe eine
solche für nötig befunden, weil keiner der Bewerber persönlich bekannt gewesen sei. Aber
schon 1710 empfiehlt Dr. Platz, regierender Bürgermeister und Vorsteher der Schule, „nach
voriger Art" eine Probe vorzunehmen. Von da ab wird regelmässig bei jeder Neuanstellung
eine Lehrprobe abgehalten, und eine Ausnahme nur dann zugelassen, wenn der Betreffende
schon bei einer früheren Gelegenheit eine solche Probe abgelegt hat oder, wie M. Schröer (1730),
bereits an der Thomasschule thätig gewesen ist. Die Form ist sehr wechselnd: bald ist es
ein „tentamen privatum welches der Betreffende in Gegenwart des Rektors und eines oder
des anderen Kollegen abzulegen hat, bald wird die Lehrprobe in feierlichster Form abgehalten,
wie 1773, wo sie in Gegenwart des Schulvorstehers, zweier Abgeordneter des Rates, aller
Lehrer und sämtlicher Schüler stattfindet.

Während noch im Jahre 1704 dem an die Thomasschule versetzten Tertius Petzold bei
seiner Einweisung gesagt wird, „wenn er sich durch collegia Nutzen schaffen könnte, so würde
ihm nicht gewehret, doch müsse er die Jugend nicht versäumen", sah man es nur wenige Jahre
später ungern, dass ein Lehrer gleichzeitig an der Universität thätig war. 1709 muss sich
Crell gegen den Vorwurf verteidigen, als ob er über seine akademische Thätigkeit die Schule
vernachlässige; er beteuert, dass er „der wenigen Funktion wegen, so er bei der Akademie
bekleide, wohl nicht eine Stunde wissentlich aussetze". Später (soweit sich nachkommen
lässt, zum erstenmal im Jahre 1734) müssen die oberen Kollegen einschliesslich des Kantors
bei ihrer Anstellung sich durch Revers verpflichten, solange sie im Amte sind, keine „Profes¬
sion" bei der Universität anzunehmen. Nur mit Reiske, der schon vor seiner Berufung ins
Rektorat Professor an der Universität war, machte man eine Ausnahme.

Für den Umfang der Amtsgeschäfte bieten die Akten ausreichenden Anhalt. Die be¬
sonderen Amtsgeschäfte des Rektors erleiden durch die Schulordnung von 1716 im Vergleich
mit der von 1611 (s. Dohmke S. 6) keine wesentliche Erweiterung: es kommt nur die Ver-
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pflichtung hinzu, monatliche Konferenzen abzuhalten und ein Protokoll zu führen. Die älteste

Unterrichtsverteilung ersehen wir aus dem Lehrplan von 1712, der dem Visitationsprotokoll

beigefügt ist. Darnach hatte der Rektor 11, der Konrektor 12, der Tertius 17, der Kantor 18

(einschl. der Singestunden), der Coli, quint. 15, der Coli. sext. 13, der Coli. sept. (der ja die

Stunden des Coli. oct. mit übernommen hatte) 30 Stunden zu geben. Die Schulordnung von

1716 änderte hieran nur wenig. Der Rektor gab 11 St. in I/II, der Konrektor 12 St. in

I/II, der Tertius 15 St. (2 St. in I/II, 12 in III/IV und 1 St. Arithmetik in I/IV) der Kantor-

16 St. (4 St. Singen in I/IV, 12 St. in III/IV), Coli, quint. 14 St. (2 in III/IV, 12 in V), Coli,

sext. 13 St. (11 in V, 2 in VI), Coli. sept. 17 St. (2 in V, 10 in VI, dazu 4 Schreibstunden,

die er in Vertretung des Konrektors gab und von diesem besonders vergütet erhielt, und 1

Rechenstunde in V/VI), der (gar nicht vorhandene) Coli. oct. 13 St. in VI. Da Starcke die

7. und 8. Stelle mit Ausnahme der beiden Stunden in Quinta (s. o. S. 5) verwaltete, so stellte

sich das Zahlenverhältnis thatsächlich so: Coli. sext. 15, Coli. sept. 28 Stunden. Als dann 1728

die 8. Stelle gänzlich aufgehoben wurde, erhöhte sich für Coli, quint. und sext. die Stunden¬

zahl auf 18 und 17, während Coli. sept. auf 22 Stunden kam. So ist die Stundenverteilung

wesentlich unverändert geblieben bis zum Jahre 1767, wo die 7. Stelle eingezogen und dem

neu angestellten Schreib- und Rechenmeister, „der mit dem Christentum und der Latinität

nichts zu thun hat", zunächst nur 5 Stunden übertragen werden, während die beiden übrigen

Kollaboratoren den Rest der Amtsgeschäfte übernehmen.

Eine vollständige Umwälzung beabsichtigte der Schulvorsteher Born herbeizuführen.

Sein Entwurf (Stift. VIII C3 fol. 103 ff.) lässt nur die Stundenzahl des Konrektors unverändert:

dagegen weist er dem Rektor 16, dem Tertius und dem Kantor jedem 15 Standen und über¬

dies 8 an der Kaufmannsschule zu, dem einzigen Kollaborator (Forwerk) aber werden 32 Stunden

aufgebürdet (darunter 12 in den kombinierten Klassen Quinta und Sexta). Der Rechenmeister

Pflugbeil soll 10 Stunden und 12 an der Kaufmannsschule, der Schreibmeister Dietze 14 Stunden

(darunter 6 St. Religion in VI) geben; später übernimmt dieser sogar, wie bereits oben

erwähnt worden ist, den Lateinunterricht bei den Anfängern, wobei der Vorsteher die Hoffnung

ausspricht, „dass er sich nicht zu einem mehreren verbinden wird, als er mit Erfolg zu leisten

im stände ist". Nach Aufbebung der Kaufmannsschule und Wiederanstellung eines zweiten

Kollaborators wird Dietze wieder auf Schreiben und Rechnen beschränkt, den beiden Kollabora¬

toren werden je 18 Stunden zugeteilt. Inwieweit auch sonst die frühere Ordnung der Dinge

wieder hergestellt worden ist, darüber geben die Akten keine genügende Auskunft. Doch lässt

die gutachtliche Äusserung des neuen Rektors Martini, die alte Schulordnung (von 1716) sei

mit geringfügigen Änderungen noch brauchbar, vermuten, dass die Bornsche Reform ebenso¬

wenig wie die Kaufmannsschule Bestand gehabt hat.

Für die Amtserträgnisse sind urkundliche Belege in reicher Fülle vorhanden: trotz¬

dem ist es nicht leicht, einen Überblick zu gewinnen, da sich das Einkommen jedes einzelnen

Lehrers aus einer ganzen Zahl von Posten zusammensetzt. Erschwert wird die Übersicht noch

dadurch, dass die Zusammenstellungen in den Akten (namentlich Stift. VIII C 7) ungleich-

massig sind, indem die sogenannten Accidentien: Accis- und Tranksteuer-Äquivalent, Holzgeld u. ä.,

sowie der Anteil am Schulgeld bald ganz, bald nur zum Teil, bald gar nicht mit in Ansatz ge¬

bracht werden. Das Einkommen der Lehrer floss wesentlich: 1. aus der Einnahmestube des

Rates, 2. aus dem Vermögen der Nicolaikirche, 3. aus milden Stiftungen.
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Im Jahre 1700 bezogen die einzelnen Kollegen folgende Beträge:

aus der aus dem aus

Einnahmestube: Kirchenvermögen: Stiftungen*): zusammen:

Rektor: fl. 180 — fl. 20.— fl. 63. 2 fl. 263.2 — Thlr. 230. 5

Konrektor: „ 214. 3 „ 20.- 55 55 234. 3 = „ 204.21

Tertius: „ 108.— 55 „ 20.- 55 128.— = „ 112.—

Kantor: „ 65.— „ 28.- „ 55.- 55 148— = „ 129.12

Coli, quint.: „ 80.— >1 „ 20.- 55 100.— = „ 87.12

Coli. sext.: ,, 66.— 5? „ 14.10 1/, 55
80.10 1^ = „ 70 10 1 /»

Coli. sept.-. „ 66 — V „ 14.10 1/ 2 5? 80.10i/j = „ 7O.10 1/ 2

Coli. oct.: „ 65.— V , 15— 51 80.— = „ 70.-—

1705 wird den Kollegen auf Ansuchen „wegen jurücf gefallener provinäa öes getoefenen

Rectoris £)errid?en" eine Zulage gewährt. Von dem Ruhegehalt, den dieser bezogen hatte, wird

die Hälfte so verteilt, dass der Rektor 19, der Konrektor 17, der Tertius 16, der Kantor 14. 6

und jeder der Kollaboratoren 12 fl. jährlich erhält. Doch wird diese Zulage nicht etwa zum

Gehalt geschlagen, sie erscheint noch 1795 in einer Zusammenstellung des Einkommens sämt¬

licher Lehrer als besonderer Posten, und es muss jedes Jahr ausdrücklich um sie angehalten

werden. Durch eine so geringfügige Zulage wurde natürlich der traurigen materiellen Lage der

Lehrerschaft zu St. Nicolai, namentlich der Kollaboratoren, nicht abgeholfen. Unter dem

16. Juli 1712 richten die sieben Kollegen ein Gesuch an die Herren vom Rate: „fte wollen

fyodjgeneigt gerufen, unferer erbarmenstüürötgen Dürftigfeit unö öerer meiften befannten 2lrmut

nad) öero roillfürlic^en unö pretswürötgen ZITtlötgfett unter öte 2trme ju greifen." (Stift. YIII

C 2 fol. 115). Bald nach der Visitation des Jahres 1712 erfährt wenigstens das Einkommen der

unteren Kollegen eine Aufbesserung, allerdings nicht durch die „Müdigkeit" des Rates, sondern

durch Stiftung eines Kapitals von 3000 Thalern, welches „eine cfjriftlidje Perfon, öte ftd) nidjt

ju melöen »erlangt, öergeftalt getüieöntet, öaf öte öarnon fallenöen ^Ntereffen unter öie untcrften

ScijulcoIIegen in betöen Schulen wegen itjrer fcfjIecJjten Befolöung quartciliter »erteilt weröen

feilen." (Stadtkassenrechnung Crueis 1712). Indem die Zinsen dieser Stiftung zu der ordent¬

lichen Besoldung geschlagen werden, erhöht sich diese für den Kantor um 11. 9, und für die

Kollaboratoren um je 20 fl. Die Klagen und Bitten hören aber nicht auf: namentlich ist es der

Coli. sext. Knoll, der sich allerdings, da der Coli. sept. seit 1707 das Einkommen zweier Stellen

bezog, am schlechtesten von allen stand und nun unablässig Bittschreiben, eins immer beweglicher

*) Zu den von Dohmke (S. 9 Anm.) aufgeführten Stiftungen kamen im Laufe des 18. Jahrhunderts hinzu:
1) für Rektor und sämtliche Ivoliegen aus dem Vermächtnis des Stiftsrats Dr. Johann Franz Born je 5 Thlr.,
später werden, jedesfalls infolge der Herabsetzung des Zinsfusses (vgl. Nr. 2), nur 3 Thlr. ausgezahlt. 2) Für die
fünf unteren Kollegen aus dem Menzelschen Vermächtnis von 1734 je 10 Thlr., seit 1764 infolge der Herabsetzung des
Zinsfusses von 5 auf 3°/ 0 6 Thlr. 3) Für die drei unteren Kollegen aus Dr. Eivinus'Vermächtnis je 8 Thlr., später 6 Thlr.
16 Gr. 4) Aus der Stiftung' Karl Friedrieh Kregel von Sternbachs von 1789 für den Tertius, den Kantor und den
Coli, quint. je 8, für den Schreibmeister 6 Thlr. 5) Aus dem Vermächtnis der Jungfrau Marie Luise Weidmann von 1793
für den Konrektor, den Tertius und den Coli, quint. je 10, für den Coli. sext. und den Schreibmeister je 20 Thlr.
6) Aus der Martinischen Stiftung von 1795 erhalten die Kollegen die Zinsen des Kapitalwertes der von jenem dem Eate
vermachten Bibliothek, und zwar der Konrektor, da ihm der Rektor seinen Anteil überlässt, 20 Thlr., die übrigen
Kollegen, den Schreibmeister ausgenommen, je 10 Thlr.

2
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und jämmerlicher als das andere, an den Rat l ichtet. Insbesondere klagt er darüber, dass ihm

die strengen Vorschriften des Rates nicht mehr gestatten, „Privatisten" zu halten und so sein

Einkommen zu verbessern: er müsse also in seinem Alter „krepieren". Schliesslich erlangt er

wenigstens, dass ihm jährlich fl. 13.15 als Beihilfe gewährt werden.

Beim Herbstexamen 1719 richtet auf Drängen der Kollegen Rektor Crell an die Rats-

deputierten die Bitte, bei dem Rate zu befürworten, dass er „aucfy 6er Sdjulcoll. Salaria bey

6er XKirfftigfeit öiefcr <5eit unö böcfyft benötigten (Erforöerung öerer meiftens mit Familien

üerfeljenen Collegen aus 6ort bisherigen (Bülöen in eine Cfyalerrecfynung Ijöcfjftgeneigt erhöben

roolte". Das Gesuch wird dann schriftlich wiederholt, aber ohne Erfolg. Als 1722 die Thaler-

Währung in der Stadtkassenrechnung durchgeführt wird, werden die Gulden (zu 21 Gr.) nicht

in Thaler (zu 24 Gr.) verwandelt, sondern die Gehalte nach dem Verhältnis 8fl. = 7 Thlr. um¬

gerechnet. Mit der Zähigkeit, die für jene Zeit charakteristisch ist, hält man an den alten Gehalts¬

sätzen fest und gewährt lieber wiederholt kleinere oder grössere aussergewöhnliche Beihilfen

zur „Ergötzlichkeit". So erhalten 1720 die Kollaboratoren jeder 30 Thlr., und als dann auch die

oberen Kollegen um eine „Verbesserung ihres Gehaltes und Zubusse wegen des erlittenen schweren

Jahres" einkommen, jeder von diesen 50 Thlr. In den Jahren 1724 und 26 werden den vier

unteren Kollegen (dem Kantor und den Kollaboratoren) wieder 30, 1725 nur 12 Thlr. als „Er¬

götzlichkeit" gewährt. 1726 wird in der „Enge" eine Gehaltsaufbesserung für die unteren

Kollegen erwogen: sie soll widerruflich sein, „weil die intraden abnehmen könnten". Erst

1728 aber erfolgt die Bewilligung einer widerruflichen Zulage in Höhe von 30 Thlr. aus der

Einnahmestube und 20 Thlr. aus dem Kirchenvermögen. Die Empfänger müssen in einem

Revers sich verpflichten, „toenn roofylgeöacfyter Hatfy naef) öeffen freien Belieben foltfje Zulage

tmeöer einjujiefyen cor gut anfefyen unö revoevten möchte, auf erfte (Erinnerung untüeigerlicfy bei-

von abjufteljen unö mit öem notier geordneten ofyne tDiöerfpredjen content unö jufrieöen ju

fein". Da in demselben Jahre die 8. Stelle vollständig eingezogen, die Stunden und Einkünfte

unter die drei übrigen Kollaboratoren verteilt werden, erfolgt für die unteren Stellen eine voll¬

kommene Neuordnung der Gehalte, so dass von da ab der Kantor (abgesehen von seinem Einkommen

aus dem Kirchendienst) Thlr. 177.12, die Kollaboratoren Thlr. 172.19, 165.14 und 162. 5 jährlich

(einschliesslich der Stipendien) beziehen. Die oberen Kollegen bleiben auf ihr bisheriges Ein¬

kommen beschränkt: auf ihr wiederholtes Gesuch um eine „Ergötzlichkeit" oder ein Bücher¬

geschenk erhalten 1728 der Rektor 12, Konrektor und Tertius 8 (!) Thaler. 1737 werden wieder

jedem 40 Thlr. gewährt. Dem Rektor Crell, der bei zunehmender Kränklichkeit mit seinem Ge¬

halt nicht mehr auskommen konnte, wurden 1731 133 1/,,, 1732 und 33 je 100 Thlr. bewilligt.

Am übelsten war der Tertius daran: offenbar hatte man sich an Ratsstelle genau gemerkt,

dass Ortlob seinerzeit als Tertius versichert, dass, „auefy tüenn öte r»on allen Collegen er=

betene ©efyaltsertjöfyung cor jei§o nidjt follte beliebet ©erben, er für feine Perfon fo »ergnügt

leben toeröe als Dorfyer; auefy öaf en particulair ntemafylen jemanö ifyn tperöe gehört tjaben,

uncergnügt querulxct 511 fyaben" (Stift. VIII C 2 fol. 120). Die Stelle des Tertius trug noch

immer einschliesslich eines Stipendiums von 17^2 Thlr. nicht mehr als 126 Thlr. Erst 1739

wurden ihm 50 Thlr. zugelegt, und 1746 wurde diese Zulage für immer zum Gehalte geschlagen.

1756 erfolgt dann endlich auf eine dringende Eingabe eine gründlichere Aufbesserung der

Gehalte der oberen Kollegen, indem dem Rektor 125, dem Konrektor 61, dem Tertius 75, dem

Kantor 79 Thlr. Zulage aus dem Kirchenvermögen bewilligt werden, doch müssen die Kollegen



11

durch einen Revers sie ausdrücklich als jederzeit widerruflich anerkennen (vgl. den Revers der vier
unteren Kollegen vom Jahre 1728). Auf dem damit erreichten Standpunkte bleiben die Gehalte bis
zum Ende des Jahrhunderts und erfahren einen Zuwachs nur durch eine Reihe von Stiftungen (s. o.
S. 9 Anm.). In den untersten Stellen vollziehen sich allerdings infolge der mannigfachen Veränder¬
ungen auch Verschiebungen in den Gehaltsverhältnissen. Von dem Einkommen der 1767 einge¬
zogenen 7. Stelle erhält der Schreib- und Rechenmeister Pitscliel den ordentlichen Gehalt aus der
Einnahmestube (Thlr. 99.11) und einige Accidentien, im ganzen die reichliche Hälfte, „weil darauf
zu sehen, dass er sein Auskommen finde, eigentlich verdiene er nur ein Viertel"; von dem Rest er¬
halten der Kantor und die beiden Kollaboratoren eine Zulage. Nach Pitschels Abgang 1771 wird
das schmale Einkommen dieser Stelle auch noch geteilt: der Rechenmeister erhält 60 Thlr., der
Schreibmeister 39 Thlr. 11 Gr. festen Gehalt. 1773 werden die Einkünfte der Thieleschen (5.)
Stelle verteilt. Die Hälfte bekommt der nunmehr einzige Kollaborator Forwerk, d. h. nur für
seine Person; die Stelle wird nicht aufgebessert, sondern die einzelnen Posten werden getrennt
aufgeführt, sodass allein sein fester Gehalt aus der Einnahmestube sich aus sechs Posten zu¬
sammensetzt. Es sind dies: Gehalt der 6. Stelle, Zulage von 1705, Zulage von 1728 und
(je zur Hälfte) Gehalt, alte und neue Zulage der 5. Stelle. Dazu denke man sich die
übrigen Bestandteile des Einkommens und man wird begreifen, dass das Rechnungswerk so
verwickelt wurde, dass jede Übersicht verloren ging. Als 1776 wieder ein zweiter Kollaborator
angestellt wurde, liess sich der Zustand der Dinge vor 1773 nicht wieder herstellen: man konnte
doch nicht Forwerk einfach auf den früheren, viel niedrigeren Gehalt setzen. Man wies ihm
also einige Einkünfte der Thieleschen Stelle ganz zu und erhöhte das für die 6. Stelle übrig¬
bleibende Einkommen durch einen Teil des Gehaltes, den der frühere Rechenmeister Pflugbeil
bezogen hatte, und die Zinsen eines Kapitals, das aus dem vom Thieleschen Gehalte ersparten
Gelcle gebildet worden war. Auf das Missverhältnis zwischen den Einkünften der einzelnen
Stellen, das sich im Laufe der Jahre herausgebildet hatte, wurde der Rat erst aufmerksam ge¬
macht, als 1795 Coli, quint. Held Bedenken trug, das ihm angetragene Tertiat anzunehmen, weil
er sich dadurch in seinem Einkommen wesentlich verschlechtere. Und nun stellte es sich
heraus, dass in der That die 5. Stelle das höchste bare Einkommen besass. Infolgedessen
beschloss der Rat auf Vorschlag des Schul Vorstehers, von dem Einkommen der 5. Stelle 45 Thlr. zu
kürzen und 25 Thlr. dem Gehalt des Konrektors, 20 dem des Tertius zuzulegen. Zugleich wurden
die Summen, welche aus den verschiedenen der Schule neuerdings zugefallenen Stiftungen ver¬
fügbar waren, verteilt, und eine neue vom Vorsteher vorgelegte Gehaltstabelle genehmigt.
Nach dieser hatten an festem Einkommen in barem Gelde: der Rektor 390 Thlr. 21 Gr., der
Konrektor 372 Thlr. 22 Gr., der Tertius 370 Thlr. 22 Gr., der Kantor 362 Thlr. 22 Gr. 10 Pf., der

Coli, quirit. 340 Thlr. 22 Gr. 10 Pf., der Coli. sext. 291 Thlr. 22 Gr. 10 Pf., der Schreib- undRechenmeister 106 Thlr. 3 Gr.
Zu den festen Einkünften in barem Gelde gehörte ausser dem Accis- und Tranksteuer¬

äquivalent, welches die konfirmierten Lehrer aus der Steuerkasse empfingen, auch der Anteil
am Schulgelde, den der Rektor den Kollegen gewähren musste.*) Dieser Anteil belief sich das
ganze Jahrhundert hindurch, wie seit Rektor Herrichens Zeiten, auf 84 Thlr. 18 Gr. Davon er¬
hielten der Konrektor, der 8 Thlr. für den Schreibunterricht abgeben musste, 9 Thlr. 12 Gr.,

*) Beides ist in der Znsammenstellung vom Jalire 1795 mitgerechnet.
2*
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der Tertius 17 Thlr. 12 Gr.; von den Ivollaboratoren anfänglich der erste 15 Thlr. 18 Gr., die
anderen drei jeder 14 Tliir.; 1728 nach Einziehung der 8. Stelle empfingen der 1. Iiollaborator
20 Thlr. 10 Gr., die beiden .anderen je 18 Thlr. 16 Gr.; 1767 endlich bei Einziehung der 7. Stelle
bekommt der Kantor, der bis dahin wegen seiner Einnahmen aus der Kirche leer ausgegangen
war, 6 Thlr. 5 Gr. 4 Pf., der Coli, quint. 24 Thlr. 21 Gr. 4 Pf., der Coli. sext. 26 Thlr. 15 Gr. 4 Pf. Da
die Kollegen diesen ihren Anteil ohne Rücksicht auf das thatsächlich einkommende Schulgeld
bezogen, konnte es wohl vorkommen, dass der Rektor nichts übrig behielt oder gar aus eigenen
Mitteln zuschiessen musste; so ist es nach einer Eingabe Reiskes dem Rektor Crell bei
dem Schwedeneinfalle 1706 ergangen, und Reiske selbst kommt im Winter 1761/62 in die
gleiche Lage.

Einen wesentlichen Teil des Einkommens für den Rektor bildete die freie Wohnung
im Schulgebäude, deren Wert im Jahre 1795 auf 100 Thlr. veranschlagt wird. Der frühere Rektor
Herrichen hatte zur Messzeit in eigenmächtiger Weise auch über die unteren Klassenzimmer
verfügt und sie an Messfremde vermietet, den Unterricht aber einfach ausfallen lassen. Dieser
Missbrauch scheint sich längere Zeit erhalten zu haben, denn noch 1716 wird bei der Beratung
der neuen Schulordnung dieser Punkt berührt und geklagt, dass sogar etliche Tage vor der
Messe und in der Zahlwoche „mit eingehen"; trotzdem trägt man Bedenken, das Vermieten zu
untersagen, weil n bas ictile als pars salarii artgejogen tperöen öürfte". Doch hat man schliess¬
lich dies Bedenken fallen lassen, und die gedruckte Schulordnung (Kap. V, Abs. 6) verbietet
dem Rektor das Vermieten der Schulstuben, sowohl „in als ausser der Marktzeit". — Ferner
erhält der Rektor nach einer Zusammenstellung vom Jahre 1756 16 Scheffel Korn, 20 Klaftern
Holz (wovon freilich auch die Schulstuben geheizt werden müssen) und 4 Thlr. 9 gr. zu Reis¬
holz, Besen und Licht; endlich bezieht er den Überschuss vom Schulgelde (s. o.) und „was pro
inscriptione eingeht": eine unsichere und schwankende Einnahme, die 1795, jedesfalls zu hoch,
auf 122 Thlr. veranschlagt wird.

Der Konrektor hat Anspruch auf eine Stube und zwei Kammern im zweiten Stock
des Schulgebäudes. Diese Dienstwohnung reichte nur für einen Unverheirateten aus und musste
im Falle der Verheiratung geräumt werden (vgl. Dohmke S. 10). Im Jahre 1702 wird im Rate
erwogen, ob sich für den Konrektor Keilhacker ausserhalb der Schule eine freie Wohnung be¬
schaffen lasse: wahrscheinlich wollte man ihn, der einen Ruf als Rektor nach Annaberg erhalten
hatte, dadurch an Leipzig fesseln, wenigstens verlautet späterhin nichts weiter in dieser Richtung.
Keiner der Konrektoren hat, soweit sich nachkommen lässt, diese Dienstwohnung selbst benutzt;
sie wurde vermietet. Dressler, von 1703—34 Konrektor, erhielt anfangs 20, später 26 Thlr.
jährlichen Mietzins dafür. Noch 1776 wird diese freie Wohnung in dem Vertrage, welchen der
Konrektor Adami mit seinem Substituten Forbiger schliesst, als ein Teil des Einkommens er¬
wähnt und Forbiger zugesprochen, „dass er sie entweder selbst bewohnen oder nach seinem
Gefallen vermieten mag". 1778 tritt Forbiger, der inzwischen nach Adamis Tod die volle Stelle
erhalten hat, sie an den Rektor Martini ab, der sie für seine Bücher gut gebrauchen kann;
dieser überlässt ihm dafür die „alte Besoldung" aus der Nicolaikirche in der Höhe von 17 1/ 2 Thlr.,
und der Rat legt aus dem Kirchenvermögen 8 Thlr. 18 Gr. zu. — Daneben bezog der Konrektor
ein Deputat von zwei Klaftern Holz, ebenso der Tertius und der Kantor. Die Kollaboratoren
erhielten statt dessen 3 fi. „zu Holze"; 1724 wurde das Holzgeld auf 3 Thlr., 1728 auf 4, 1747
auf 6 Thlr. erhöht.
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Ein weiteres „Beneficium" bestand in Büchergeschenken, welche die Lehrer ge¬
legentlich vom Rate erhielten; solche ,Bückerverteilungen fanden 1711 und 1719 statt, nachdem
die Lehrer aufgefordert worden waren, ihre Wünsche schriftlich kund zu geben; ein derartiger
Wunschzettel liegt auch aus dem Jahre 1724 vor, doch erfahren wir nicht, ob die Verteilung
wirklich erfolgt ist. Späterhin scheinen diese Büchergeschenke ganz ausser Gebrauch gekommen
zu sein.

Ein Mittel zur Aufbesserung des Einkommens boten die Privatstunden. Bis.1768
war es durchaus bräuchlich und wurde geradezu erwartet, dass die Lehrer ausser den im
Lehrplan vorgeschriebenen Stunden gegen besondere Bezahlung noch weiteren Unterricht an
eine grössere oder kleinere Zahl von Schülern der Anstalt und zwar in den Schulräumen er¬
teilten (vgl. Dohmke S. 13)*). Selbst die Rektoren thaten dies; so berichtet Crell in einer
Eingabe vom Jahre 1709, dass er täglich zwei Privatstunden gebe „mehr zu gemeinem Nutzen
als seinem Interesse", da er von allen zusammen kaum vier Thaler das Vierteljahr bekommen
habe. Und Reiske giebt (nach seinem Bericht über das Winterhalbjahr 1762/63) den jungen
Leuten der beiden oberen Klassen täglich eine ausserordentliche Stunde. Liese Einrichtung
wurde freilich zu einer Quelle von Zank und Streit, besonders unter den Kotlaboratoren. Im
Winterhalbjahr 1767/68 wurden alle Privatstunden abgeschafft und in ordentliche Schulstunden
verwandelt: so berechtigt diese Massregel an sich war, für die Lehrer bedeutete der Wegfall
der Privatstunden eine beträchtliche Einbusse, für die sie in keiner Weise entschädigt wurden.
Überhaupt war die Lage der Lehrer, wenn die Besoldung auch nicht mehr so kläglich war
wie im Anfang des Jahrhunderts, auch gegen Ende desselben keineswegs beneidenswert.

Geradezu jämmerlich aber stand es um die Pensionsverhältnisse und um die Für¬
sorge für die Witwen und Waisen. Die Lehrer hatten keinen Anspruch auf Pension,
sondern waren ganz von der Gnade des Rates abhängig, so dass jeder bei dieser Unsicherheit
es vorzog, so lange als möglich im Amte zu bleiben, auch wenn er wegen hohen Alters völlig
dienstuntauglich geworden war, und die Schule empfindlich darunter litt. Die meisten Lehrer,
soweit sie nicht in andere Stellungen übergehen, sterben im Amte; nur drei treten im Laufe
des ganzen Jahrhunderts in den Ruhestand, und nur in einem Lalle findet eine thatsächliche
Emeritierung statt: bei dem Kollaborator Stelzner, dem 1718 nach 4L jährigem Schuldienst seine
feste Besoldung von 100 Ii. „als eine freiwillige Provision ad dies vitae " gewährt wird. Ereilich
war schon 1712 über den völligen Verfall der Sciiulzucht bei ihm geklagt und seine Emeritierung
anempfohlen worden. Dagegen erhält 1723 Kollaborator Knoll einen „ substitutus" und muss
das knappe Einkommen der 6. Stelle nut diesem teilen, wobei beiue nicht auskommen zu
können erklären. Ebenso wird 1776 bei der Pensionierung des Konrektors Adaini verfahren:
der „ substitutus" Eorbiger, lieisst es in der „Enge", werde mit der Hälfte des Einkommens zu¬
frieden sein, und Adaini sei es „unverwehrt", — Privatstunden zu geben. Das klingt unseren
Ohren fast wie Holm, einem Manne von 65 Jahren gegenüber, der last 30 Jahre im Schul¬
dienste gestanden hat und nun wegen Kränklichkeit und Altersschwäche sein Amt niederlegt.
Und dabei darf er nicht einmal klagen, weil er von rechtswegen überhaupt gar nichts zu
beanspruchen hat, sondern lässt in der überschwenglichen, fast byzantinischen Ausdrucksweise

*) 1704 wird der Tertius Petzold bei seiner Versetzung an die Tkomasscliule angewiesen, „die Jugend mit
Privatstunden wühl zu unterhalten' -.
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jener Zeit dem Rate durch den Rektor seine dankbaren Empfindungen verdolmetschen, „dass
er ganz voll Hochachtung und Dankbegierde für diese ausserordentliche Huld und Fürsorge
seiner hohen Gönner und Pfleger ist".

Auch den Hinterlassenen verstorbener Lehrer gegenüber war der Rat zu keinerlei Für¬
sorge verpflichtet: die Lehrer mussten bei ihrer Anstellung ausdrücklich durch Revers aner¬
kennen, dass ihren Erben kein Anspruch auf ein Gnadenhalbjahr zustehe, wie es anderen
städtischen Angestellten gewährt wurde. In der Regel wird nur ein Vierteljahr ausgezahlt, die
Gesuche um Gewährung eines weiteren Vierteljahres werden fast ausnahmslos abgeschlagen,
„damit nicht künftig das Gnadenhalbjahr beansprucht wird". In besonderen Fällen beschliesst
der Rat, man solle den Witwen „lieber so etwas geben", und vergisst nicht hinzuzufügen:
„ohne Konsequenz auf künftige Fälle" oder „ein für allemal". So war das Los der Witwen meist
überaus traurig. Rektor Ortlob drängt deshalb im Sommer 1748 den Rat, zur Errichtung einer
Schulwitwenkasse behilflich zu sein „511m Croft be6rängter Schulmänner, 6ie auf tfyrem tHoöt=
23ette 6er 3^ r '9 en <§uftan6 Poraus bejammern müffen", und wiederholt das Gesuch im Winter
1749/50 unter Hinweis darauf, dass die vor kurzem verstorbene Witwe des früheren Kolla-
borators Born „fo lange jafyre ifyr 23ro6t in Käufern fud}en müffen, uicfyt ofyne Befdjtperlicfyfeif
pieler IDofyltfyäter un6 ITacfytfyeil 6er Sdjule, 6ie fidj 6ie Sta6t= un6 ^vatfysfcfyule 5U nennen 6ie
Sfyre l)at". Aber erst im Winter 1763/64 kommt der lange geplante Fiskus zu stände, wo¬
durch den Witwen ein wenn auch bescheidenes festes Einkommen gesichert wird.

Der gedrückten materiellen Lage der Lehrerschaft entsprach ihre sociale Stellung. Reiske
klagt in dem Berichte, mit dem er den zweiten Band der Schulnachrichten eröffnet: „lucfjf t»enig
tfyut and; 3um Perfalle 6er gemeinen Sdjulen 6er Kaltfinn un6 6ie Deradjtung, 6ie öie Por=
nehmen un6 ©eefyrten, nad? 6enen ftd? 6er grofe £)aufe rid}tet, ifynen jutragen. Dergleichen
Dinge fdjlagen 6en HTutEj 6er Sefjrer an öffentlicfjen Sdjulen fefjr 6arnie6er." Viel trug dazu
die unglückselige Einrichtung bei, dass der Rektor das Schulgeld erheben musste, und dass die
Lehrer darauf als auf einen Teil ihres Einkommens angewiesen waren: noch mehr wohl die
(1768 abgeschaffte) Einrichtung der Privatstunden, von der Reiske sagt: „Stffjer mochte roolil
6as Prbatgel6 6ie Collaboratores 511 maudferley Unanftän6igfeiten perleitet, un6 Klagen pon
feiten 6er (Eltern uerurfacbt fabelt." Um nicht unbillig zu sein, muss man aber einräumen,
dass das Verhalten der Lehrer selbst zum Teil daran schuld war, wenn sie sich keiner ge-
achteteren socialen Stellung erfreuten. Unverträglichkeit und Mangel an Pflichttreue sind wie
im 17. so auch im 18. Jahrhundert die Missstände, über die hauptsächlich geklagt wird. Die
Schulordnung von 1716 ermahnt nicht umsonst die Lehrer (Kap. 1, Abs. 11 f.), sie sollen:

„Unter fid? felbft 6er (Einigfeit fidj befleißigen un6 alle Urfad^en, fo einiges
2TCijperftän6nis reranlaffen fönnen, mit ^leif r>ermei6en, feiner auf 6en anöern übel
re6en, 6ie IDorte, fo er Ijöret, fo genau nicfyt auffäffen un6 ungleidj 6euten, 06er gar
fyöfyntfdjer un6 fpi^tger 2Je6en fid) gegen einan6er perlauten laffen .... IDann einer
eine Sadje unöer feinen Collegen fyätte, 06er jmifdjen ifym, 6er lectionum un6 cliscipliu
falber, 3^rung porfiele, fidj nid)t jaucfen, fonöern Dtelmefyr 6arüber freun6lid} mit
einanöer bereöen ...

Solche Ermahnung war nicht überflüssig; hatte sich doch Crell in einer Eingabe vom
März 1712 bis zu dem Vorschlage verstiegen, die regelmässigen Konferenzen möchten in Gegen-
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wart eines Deputierten stattfinden, damit nicht „einer öen ankeren öurdj Derleumöung unö
fyeimlid)Angeben övücfen" könnte. Aus den Aussagen, die Rektor Crell und die Beteiligten
bei der Visitation des Jahres 1712 zu Protokoll geben, ersehen wir, zu welchen ärger¬
lichen Vorkommnissen die Eifersucht zwischen den beiden Kollaboratoren Knoll und Starcke
geführt hatte. Jener, offenbar der schuldigere Teil, sucht den anderen in der Achtung der
Knaben herabzusetzen und hetzt die Eltern gegen ihn auf, damit sie die Knaben aus der Schule
nehmen und in seine (Knolls) „Privatinformation" geben. Knoll verwahrt sich zwar gegen
diesen Vorwurf und bringt das Zeugnis eines Vaters bei, der erklärt, er habe seinen Sohn von
der Nicolaischule nicht auf Knolls Zureden weggenommen, sondern weil er bemerkt, „öaf er
öie 3 u 9 e fi6 in öer ©ottesfurcfjt, f}öfttd$ett unb humcinioribus studiis treu unö fletjjig unö jtüar
mit aller Befcfyetöenfjettunö (Süte, aber nidjt, roie eljltdje leyöer getfyan, mit braun unö blau
prügeln unö carabal)d}cn unterrichte" (Stift. VIII C 2 fol. 125). Doch spricht dies Zeugnis mehr
für als gegen die Richtigkeit jenes Vorwurfs. Auch sonst ist Knolls Verhalten wenig würdig.
Was soll man dazu sagen, wenn er, als Lehrer an derselben Anstalt, es zulässt, dass sein
Sohn, „der alle öffentliche und des Rektors Privatinformation ganz frei genossen", ohne einem
Kollegen ein Wort zu sagen, abgeht! Man kann es dem Rektor nicht verdenken, wenn er über
diese „ bläme und Prostitution" der Schule in einer besonderen Eingabe Beschwerde führt. Im
Winterhalbjahr 1737/38 kommt es wieder zwischen den Kollaboratoren zum Streite wegen der
Privatstunden, und Rektor Dressler sieht sich, nachdem er vergeblich versucht hat Frieden zu
stiften, genötigt, die Angelegenheit vor den Rat zu bringen. Und wenn Rektor Ilaltaus bald
nach seinem Amtsantritt ausdrücklich bemerkt: „übrigens fyat fiefy unter öenen fämtl. Collegm
jeitljer, fetf etl. 3 a ^ l' en / £i ne Harmonie unö Perneljmen, aud] Pertrauen erhalten, loomit
©ott unfere Sdjule nor fo fielen anöern, nalje unö ferne, distingui ret" —, so beweist das am
besten, wie übel es vordem oft mit der Einigkeit bestellt gewesen ist. Unter Reiske gestalten
sich dann die Verhältnisse wieder weniger erfreulich, wobei allerdings der Rektor, der nament¬
lich in seinen letzten Lebensjahren infolge seiner Kränklichkeit ausserordentlich reizbar war,
selbst einen Teil der Schuld trägt. In dem Bericht über das Sommerhalbjahr 1770 klagt er
über den Mangel an Einigkeit im Kollegium: jedermann beinahe wolle „rektorisieren" und der
Rektor finde mit seinen wohlgemeinten und heilsamen Erinnerungen kein Gehör. Neue Zer¬
würfnisse verursacht die Kaufmannsschule, an der im Sommer 1773 der Unterricht in einigen
Fächern eröffnet worden war. Der Rechenmeister Pflugbeil war mit der Einziehung des Schul¬
geldes betraut worden und entzweite sich mit dem Schreibmeister Dietze derart „über das
meum et tuum, dass einer dem anderen entgegenarbeitete, einer in Gegenwart der Schüler
Übles vom anderen sprach".

Ebenso schlimm wie mit der Verträglichkeit stand es vielfach mit der Pflichttreue
der Lehrer. Wessen man sich von ihnen versehen zu müssen glaubte, beweisen die Vorschriften
der Schulordnung, dass sie z. B. dem regierenden Bürgermeister und dem Rektor Anzeige machen
sollen, wenn sie zu verreisen genötigt sind, dass sie die Versetzung „keineswegs nach dem Alter
oder anderem Privatinteresse, sondern nach Gewissen, und wie die Knaben tüchtig befunden
werden", vornehmen sollen u. a. m. Besonders wird Fleiss und Pünktlichkeit beim Unterricht
eingeschärft. Es soll, so heisst es im 14. Absatz des ersten Kapitels,

„3eöer ju beftimmter <geit mit öem Schlage in öer Sdjule feyn, unö feine labores
alfobalö antreten, unö efye öiefelbe rerlauffen, toenn er gleidj abgefoöert tüirö, nidjt
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aus öer Schule gefyen, öamit öte Knaben nicfyt alleine unö ofyne i spection gelaffen
roeröen, mann aber öie Ufyr ferlägt, feine Stunöe befcfylteffen, öamit öerjenige, fo iljm
in laboribus succedixei , nicfjt üergeblid? aufroarten öiirffe, unö öo enölicf? öie Collegae
ettoas mit einanöer ju reöen, öaffelbe nidjt in öen Scbulftunöeu unö in öen Auditoriis
tfyun, öamit nidjt unteröef; öie 5111- institution beftimmte <3eit Dergeblicf) t»eglauffe,
unö öie 3usenb »erfäumet roeröe".

Gegenüber den Thatsachen, die Rektor Crell im Jahre 1712 dem Rate zu berichten sich
gezwungen sah, müssen solche Vorschriften freilich als berechtigt erscheinen. Von dem schon
mehrfach genannten Coli. sext. Knoll heisst es da, dass er die Versetzung von Schülern aus Sexta
nach Quinta verlange, um ihnen Privatstunden zu geben, und keine nach Quarta versetzen
lassen wolle; und von zwei anderen Lehrern, dem Kantor Vopelius und dem Coli, quint. Stelzner,
die allerdings, der eine seit 1672, der andere seit 1677 im Schuldienst sind und somit durch
Altersschwäche in etwas entschuldigt werden, hören wir:

„Der Cantor divertxü ftcb enhueöet mit (Erching alter Zltätjrgcn oöer anöern

ineptiis, Steljner aber, jur fyöcfjften ZTotf), öie Knaben einmal fyerum Icfen Iäfjt unö
ftob ift, uicitn in 6 lüodjen ein exercitium fertig tüirö." (Stift. VIII C 2 fol. 140).

Aus den nächsten Jahrzehnten wird nichts Ähnliches berichtet: erst zu Reiskes Zeiten
enthalten die Schulakten wieder heftige Klagen und zwar über den Konrektor Adami. Im
Sommer 1759 müss der Rektor ihm einen Teil seiner Arbeit abnehmen und stellt bei dieser
Gelegenheit fest, dass jener seit anderthalb Jahren kein Exercitium diktiert und korrigiert
hat. Im Winter 72/73 bleibt Adami fast drei Monate von der Schule weg, ohne dass der Rektor
Näheres über die Veranlassung erfährt und auf die Vermutung kommt, „er roolle fidj felber,
ofyne jemanöen öarum 511 fragen, pro Emerito erf'Iären". Auch Rektor Martini hat darüber zu
klagen, dass nicht alle Lehrer gewissenhaft genug seien; doch bekommt man aus seinen Berichten
im ganzen einen günstigen Eindruck von dem Verhalten seiner Kollegen.

Von den Lehrenden komme ich zu den Lernenden. Die Schülerzahl unterliegt unauf¬
hörlichen, erheblichen Schwankungen, ist aber meist so gering, dass sie zu Klagen und zu allerlei
Vorschlägen, wie dem abzuhelfen sei, Veranlassung giebt. Besonders lebhaft klagen die Rek¬
toren, die durch den Ausfall an Schulgeld in ihrem Einkommen empfindlich geschädigt werden.
In erster Linie richten sich die Beschwerden gegen die Winkelschulen, die den öffentlichen
Schulen Abbruch thun, und der Rat sucht durch die schon von Dohmke (S. 16) erwähnte
Verordnung vom 5. Juli 1711 Abhilfe zu schaffen. Diese Verordnung aber hat ihren Zweck,
die Winkelschulen einzuschränken, nicht völlig erreicht und nicht erreichen können, weil ein ent¬
schiedenes Bedürfnis nach anderen Lehranstalten neben den Lateinschulen vorhanden war. So
sieht sich der Rat veranlasst, in einer neuen Verordnung vom 18. Dec. 1767 zwar noch schärfere
Bestimmungen für die Privatschulhalter zu geben, aber gleichzeitig diese bisher nur geduldeten
Anstalten als daseinsberechtigt anzuerkennen. Ja der Rat behält sich vor, darauf zu sehen,
dass „in jedem Quartier für Knaben und Mägdlein eine hinlängliche Anzahl tüchtiger Schul¬
lehrer vorhanden sein möge." — Neben den Winkelschulen sind es wie im 17. Jahrhundert (vgl.
Dohmke S. 14 f.) die „Privatinformatoren", über die sehr berechtigte Klage geführt wird. Bei
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der Visitation des Jahres 1712 sagt der Konrektor Dressler aus, „hieftger £)rt fey noit einer
delicaten education; öie meiften Seute gelten privatpraeceptores, öie Proceres 5er Staöt liejjen

ifyre Kinöer nicfjt in Bjieftge Staötfchulen gehen." Und Ostern 1762 ergeht sich Reiske im

Protokoll des weiteren über diesen Gegenstand. Die Stelle ist für den Mann und die Zeit so

charakteristisch, dass ich mir nicht versagen kann, sie in ihrem vollen Wortlaute mitzuteilen.

Nachdem er dargelegt hat, dass in dieser drangsalvollen Zeit an gesetzgeberische Massregeln

zu Gunsten der Schule nicht zu denken sei, fährt er fort:

„3nöeffen tüüröe 6ocf? jum Beften 6er öffentlichen Schulen üieles beytragen, roenn

DorneI)me £eute mit itjren Kinöern ixicfjt fo porneljm tfyun, unö gegen gemeine Schulen

nicht fo ftoli? unö efel feyn tcolten. So mürbe auch 6er ZTCittelmann unö öie nieörige

Bürgerfcijafft mit ihren Kinöern öen gemeinen Schulen mehr juetlen. 2lber toeil Seute

Don geehrtem Stanöe unö r>on guten Hlitteln öen Informator an öie Spt^e ihres

(Sefinöes ftellen, fo meynt nicht nur 6er Schufter un6 Scfjneiöer, fonöern auch 6er

^olijljacJer, öajf er es jenen aud? hierin nacfytfyun müffe. Solange man öurdj gute
leg es sumptuarias uicfyt 6em greulichen UTifbrauche 6er Informatoren, 6er Staöt unö
Universüet mit unbrauchbaren unö f>efd}it>ef?rlicf)en Seuten, mit üeröorbenen Stuöenten

überlaöet, £inl)alt tfyut, unö fo 2?eid?e als 2(rme stsingt, ifyre Kinöer auf öie öffertt=

liefen Schulen 511 fc^iefen, folange teeröen öffentliche Schulen peraebtet unö oerabfäumet

tperöen, unö eine billige £)brigfeit toirö öen Derfall öer Schulen nicht fotpofyl öen

£etjrern, als pielmehr öen peröorbeneit Sitten öer Reiten unö getntffen ungegrünöeten

Porurtfjeilen beymeffen."

Den Gedanken des allgemeinen Schulzwangs spricht er dann Mich. 1762 noch einmal
in aller Schärfe aus:

„Kann man öie (Eltern öafytn vermögen, öaf fie alle ohne Kusnahme ihre

Kinöer jur Caufe, 3111- Communion, jur (Trauung in öie Kirche fdjtcfen: je, tüarum

folte es öenn unmöglich feyn, fie 5U bereöen, ü/re Kinöer in öie öffentlichen Schulen

511 fdjicBen."

Daran knüpft er den Wunsch, dass die weltliche Obrigkeit alle Bürgerkinder, die nicht

auf ihren Stadtschulen studiert hätten, von der öffentlichen Anstellung ausschliesse. Reiskes

Worte scheinen nicht wirkungslos verklungen zu sein: die mehrerwähnte Verordnung von 1767

weist wenigstens darauf hin, dass den Hausinformatoren gegenüber die Lehrer an den öffent¬

lichen Schulen mehr Sicherheit gegen Verbreitung theologischer Irrtümer und ärgerlicher Lehr¬

sätze bieten, und sichert den Schülern der städtischen Schulen bei gleichen Fähigkeiten den

Vorzug bei den vom Rate „abhängenden Versorgungen" zu. Neben den Winkelschulen und

den Privatinformatoren wird verschiedentlich auch die Nachbarschaft der Thomasschule als

Grund für den schwachen Besuch unserer Schule angeführt; namentlich die ärmeren Klassen

zögen vor, ihre Kinder dorthin zu bringen, wo sie „über das Schulgeld etwas zu Brode" be¬

kämen. Immer von neuem wird darum von den Rektoren der Wunsch geäussert, dass etwas

geschehen möchte, um auch Unbemittelten den Besuch der Nicolaischule zu ermöglichen.

Wenn wir nun die Bewegungen der Frequenzziffer im einzelnen verfolgen, so fallen sofort

die verhältnismässig starken Schwankungen nach oben und unten auf, die sich auch unter

Berücksichtigung der Zeitereignisse und der jeweiligen Zusammensetzung des Lehrerkollegiums
3
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nicht hinreichend erklären lassen. 1692 betrug die Schülerzahl nur 47. Wie sich unter Meisters

Rektorat (1693—99) die Verhältnisse gestaltet haben, dafür fehlt jeder Anhalt. Da jedoch

der Bürgermeister 1699 bei der Neubesetzung des Rektorats bemerkt, die Schule sei jetzt in

gutem Stande, so lässt sich annehmen, dass sich auch die Zahl der Schüler wieder etwas ge¬

hoben hat. Ebensowenig haben wir aus den ersten Jahren von Crells Rektorat bestimmte

Zahlen; wir wissen nur aus seinem eigenen Berichte vom Jahre 1709, dass nach seinem Amts¬

antritte ein beträchtlicher Zuwachs stattgefunden, dass aber der Schwedeneinfall 1706 der

Schule einen „bisher unüberwindlichen Stoss" versetzt hat. Nach seinen Äusserungen kann die

Schülerzahl damals höchstens 50 betragen haben. Die erste bestimmte Angabe entnehmen wil¬

dem ältesten Schülerverzeichnis, dem von 1709, das im ganzen 69 Schüler, davon 31 in I—IV, 38

in V und VI, also beträchtlich mehr als 1706, aufweist.*) Die Zahl sinkt dann und erreicht

Ostern 1715 mit 56 Schülern (21 in den vier oberen, 35 in den zwei unteren Klassen) den

tiefsten Stand. Michaelis 1717 finden wir bereits wieder 87 (27 60) Schüler, und bis 1758

hält sich die Zahl zwischen 75 und 100; nur einmal, 1735, wird die 100 um vier überschritten.

Mit dem Jahre 1758 beginnt ein neuer empfindlicher Rückgang der Frequenz bis auf 42

(23 -j— 19) im Jahre 1762, dann hebt sie sich langsam, bleibt aber (mit Ausnahme der Jahre

1766 und 67) unter 80. Erst unter Martinis Rektorat überschreitet sie die 100 und erreicht

Michaelis 1784 mit 125 Schülern (57 68) den höchsten Stand während des ganzen Jahr¬

hunderts. Freilich hält sie sich nicht lange auf dieser stolzen Höhe, Ostern 1787 ist sie bereits

auf 89 (54 -j- 35), Ostern 1788 auf 76 (49 -|- 27) heruntergegangen, und beläuft sich in den
Jahren 1789—95 im Durchschnitt auf 71.

Besonders auffallend ist die geringe Stärke der oberen Klassen. Wenn Crell es als eine

Folge der Ereignisse des Jahres 1706 beklagt, dass Quinta und Sexta so stark sind wie die

vier oberen Klassen zusammen, so verschiebt sich das Verhältnis späterhin noch weiter zu

Ungunsten der Oberklassen, sodass sie jahrelang nur ein Drittel des gesamten Cötus ausmachen,

in einzelnen Jahren nicht einmal so viel. Im Schuljahre 1766/67 besteht die Prima aus einem

Schüler, ebenso 1768/69; 1767/68 giebt es überhaupt keine Prima. Eine Ausnahme bilden

einmal die Kriegsjahre 1759—62 mit ihren aussergewöhnlichen Verhältnissen, wo namentlich

jüngere Knaben der kriegerischen Verwickelungen halber von fürsorglichen Eltern zu Hause

*) Die Aufstellung von Schülerverzeichnissen ist anfänglieh nicht regelmässig erfolgt, erst vom Herbstexamen
des Jalires 1717 an haben wir eine fast vollständige Reihe, und zwar werden (offenbar für die Deputierten des
Rates) die beim Frühjahrs- und beim Herbstexamen jedes Jahres anwesenden Schüler aufgezeichnet. In den beiden
ersten Bänden, welche die Verzeichnisse von 1709—36 und von 1737—86 enthalten, befinden sich auf einem vorn
eingeklebten Zettel von ein und derselben Hand geschriebene statistische Notizen, welche die Zahl der Schüler für
die oberen Klassen (I—IV) und die unteren Klassen (V und VI) getrennt, dann die Gesamtzahl angeben. Der
unbekannte Statistiker ist aber nicht unbedingt zuverlässig. Öfters verrechnet er sich gröblich, ferner zählt er die
in der Zwischenzeit aufgenommenen Schüler, die der Rektor bis 1759 am Schlüsse jedes Verzeichnisses nachträgt,
während die in derselben Zeit abgegangenen nicht gestrichen werden, bei dem vorhergehenden Termin mit und be¬
rechnet so z. B. für 1715, indem er die von Ostern 1715 bis Michaelis 1717 aufgenommenen 31 Schüler hinzunimmt,
eine Schülerzahl von 87 (statt 56). Eine kleine Druckschrift (2 Blatt in Grossfolio) mit dem stolzen Titel „Statistische
Nachrichten über die Nicolaischule zu Leipzig von 1730—1830 nebst einem Namenverzeichniss der Lehrer und Schüler
im Winterhalbjahr 1830—31" (Schularchiv Nr. 72) giebt auf wenigen Zeilen die Zahlen von 5 zu 5 Jahren und ist,
da sie die erwähnten Notizen kritiklos abdruckt, völlig wertlos: den grössten Teü des Raumes nimmt das Schüler¬
verzeichnis von 1830 ein.
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gehalten wurden, sodann die Jahre 1786—90, wo der mangelnde Nachwuchs in den unteren
Klassen zuerst den Rückgang der Frequenz hervorrief. Diese Schwäche der oberen Klassen erklärt
sich aus verschiedenen Umständen. Vor allem werden Sexta und Quinta bei dem Mangel an
anderen öffentlichen Schulen vielfach von solchen besucht, die später zu einem Handwerk oder
irgend einem andern Berufe übergehen. Ferner ist der Unterrichtsbetrieb in den unteren, den
Elementarklassen, von dem in den eigentlichen Gymnasialklassen allzu verschieden, sodass
nur wenige Quintaner für die Versetzung reif befunden werden, und für die Versetzten sich
durch den unvermittelten Übergang grosse Schwierigkeiten ergeben. Diejenigen Schüler, welche
aus Privatinformation herkommen, erweisen sich meist als ungenügend vorbereitet für Quarta.
Während es so an Nachwuchs fehlt, werden gleichzeitig die obersten Klassen durch vorzeitigen
Abgang auf die Universität gelichtet, indem die jungen Leute die Zeit nicht erwarten können,
die ihnen den Genuss der ersehnten akademischen Freiheit bringt. Dieser „alljufriifoettigen
€ilfertigfeit 5er ^ugeitö auf 5ie 2I!aöemie", diesem „pruritus glcidio se alligandi", wie es (Jrell
einmal ausdrückt, war ja gar nicht zu steuern, da das Gesetz keinerlei Schranken errichtet
hatte. Die Schulordnung enthält nur eine Vorschrift, welche sich auf den Abgang von der
Schule bezieht; im 5. Kapitel heisst es:

„4. Sin6 öte Knaben in oberen Classc n, bey Valedicitmxa, öer Schule, eine Oration
ju galten unö öarinne tljre Dandbarfett gegen öte £>bern uttö Praeceptores ab3uftatten
üerbunöert".

Aber nicht einmal diese Bestimmung wurde befolgt, und der Rektor besass kein Mittel, die
Beobachtung zu erzwingen. Es war etwas ganz Gewöhnliches, dass Primaner und Sekundaner
vor dem Examen und mitten im Schuljahr ohne Abschied zu nehmen einfach wegblieben und
auf die Universität übergingen.

Um die Schülerzahl zu heben, wird wiederholt eine ausgedehntere Fürsorge für un¬
bemittelte Schüler empfohlen. Im Anfang des 18. Jahrhunderts bestanden für solche nur
12 Freistellen, die überdies der Rektor für die ihm aus der Bergerschen Stiftung zutliessende
Summe zu halten verpflichtet war (vgl. Dohnike S. 8). Höchstens erfolgte gelegentlich eine
Verteilung von notwendigen Büchern, wie 1712 im Anscliluss an die Visitation und 1718.*)
Beim Osterexamen 1724 spricht ein Schüler dem Rate in lateinischer Sprache den Dank für
einige der Schule gestiftete Bücher aus und verknüpft „mit 6er gratiarum actione instinctu

commilitonum suorum öie untertänige Bitte, ob Sie, une cor 6 unö \2 3at;ren fjöcfjftriifjm«
lidj gofdjeEjert, aud) etoan öero Ijocfygeneigteüäterlicfyepropension öurd) einige mwnuscula

iibräria singulis aiumnis dispertienda nunmefyro ipteöer ju be3eugen gerufen toolten". Im
Herbst des Jahres werden, da der Rat seine Geneigtheit zu erkennen gegeben hat, die

*) Crell überreicht ein Verzeichnis der von den Schülern gewünschten Bücher und leitet es mit den Versen ein:

Hisce fames crescit librorum, industria crescit:

Quo plus sunt potae, plus sitiimtw aguae.
Am Schlüsse finden sich zwei weitere Distichen:

Istos discipuli nostri expetiere libellos

Dextra benigiia patrum, giws volet ipsa, dabit.

Quos volet ipsa, dabit sicgue exstimulabit alumnos:

Sedulitatis enirn praemia calcar hattcnt.
3*
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Wünsche der Schüler aufgezeichnet: die Erfüllung des gegebenen Versprechens verzögert sich
aber bis ins Jahr 1728 (!). — Eine Erweiterung dieser Einrichtungen war schon bei der Visitation
des Jahres 1712 empfohlen, worden: so wird angeregt, vom Almosenamte aus für einige Schüler
das Schulgeld zu zahlen und „öann uttö tr>atm einem armen Knaben öie Kletöung 311 geben".
Das letztere geschah dann einigemal aus den Mitteln einer Stiftung, zuerst im Jahre 1721;
1730 werden 11 arme Bürgerssöhne mit Kleidung versehen. 1753 berichtet Rektor Haltaus
ausführlicher, dass der Schulvorsteher an 16 Schüler Kleidung, „nefymlicfy Xocf uttö 23etn-"Kletöer
üon Cud}, mtö Bruft=£at5 uon Soy, gant-5 jum ilnjiefyett fertig unö angemeffen, öurdj öen Rectorem
ausfeilen lief ... €s toar aud} öie ^reuöe bey ittnöern uttö (Eltern, bey iet^igen Reiten, un*
gemein, öaf fte es nid}l bergen fomtten". Ebenso wurde Weihnachten 1763 und Jolianni 1781
eine Anzahl Bürgerssölme neu gekleidet. Solche gelegentliche Zuwendungen konnten aber
den Mangel an wirklichen Stipendien nicht ausgleichen. Daher riet Crell 1729 in einer Ein¬
gabe (Stift. VIII C 3 fol. 45): „t>on öem überfd)tüenfltd}en <5ufluf| fo mandjerleyer XDofyltfjaten in
öer Scfyule 5U St. Thomae einigen fähigen ttnö roofylartfyenöenalumnis öer Schule 511 St. Nicolai
etwas jUjUtnenöen, öantit fte .... . aud] ettr>a fo lange bey öenen studiis scholasticis ausjufyalten
üerbuitöen roeröen möchten, bis fie bey erhaltener gemtgfamer Düdjtigfeit auf öie Uiiiperfttät
dimilixti toeröen föttuten". Dieser Vorschlag wird in der Enge als bedenklich abgelehnt. Da¬
gegen beschliesst man, die Zinsen eines aus dem Vermögen der Nicolaikirche auf das Rittergut
Lauer geliehenen Kapitals von 4000 Thalern zur Errichtung von Stipendien zu verwenden. Sie
werden ausschliesslich für die oberen Klassen bestimmt, sollen also ohne Zweifel dazu dienen,
dem „erschöpften Zustande" derselben aufzuhelfen. Von der Zinsensumme von 200 Thalern
erhalten vier Primaner je 20, vier Sekundaner je 14, vier Tertianer je 10, vier Quartaner je
5 Thaler in zwei halbjährlichen Raten, der Rektor aber 4 Thaler zur „Ergötzlichkeit" für
die ihm erwachsende Mühewaltung. Näheres über diese Stipendien enthält das Aktenstück
Stift. VIII C 33 fol. 1. Darnach sollen lediglich solche Schüler, die zum Studieren geeignet er¬
scheinen, und zwar in erster Linie Leipziger Bürgerssöhne, berücksichtigt werden; jedoch wird
mit einer für jene Zeit aussergewöhnlichen Weitherzigkeit hinzugefügt, dass, „im fall etn In¬
genium non gar befonöerer ^äfyigfeit fidj melöete, foldjes otjne »eiteren egard poi^ujtefyettvoäie".
In der Regel soll das Stipendium auf die ganze Schulzeit verliehen werden: doch wird bei der
jedesmaligen Austeilung von dem Empfänger ein specimen verlangt, und nachlässigen Schülern
die Entziehung der Wohlthat angedroht. Der Zweck freilich, die Schüler zu längerem Ver¬
bleiben zu bewegen und namentlich von dem vorzeitigen Übergang auf die Universität abzu¬
halten, wurde nur unvollständig erreicht. Fast jedes Jahr muss der Rektor Stipendiaten nam¬
haft machen, die ohne Rücksicht auf die genossene Wohlthat ohne Abschied wegbleiben, und
Reiske führt mit gutem Rechte bittere Klage darüber, dass der Rektor bei dem Mangel an
jeglichem Zwangsmittel dem gegenüber wehrlos ist und zusehen muss, wie alle gute Zucht und
Ordnung verloren geht.

Natürlich trifft die Schuld an diesen ärgerlichen Vorkommnissen (abgesehen von Aus¬
nahmefällen, wie wenn im Winter 1775/76 der primus scholcie entläuft und nach Holland geht,
um gegen den Willen des Vaters Student zu werden), nicht die Schüler, sondern die Eltern.
Das bringt mich auf das Verhältnis zwischen Schule und Elternhaus. Was wir über
dies Verhältnis hören, ist fast ausnahmslos höchst unerfreulich: manches hat schon oben,
wo von der socialen Stellung der Lehrer und der Vorliebe der Vornehmen für Privatinformatoren
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die Rede war, Erwähnung gefunden. Die Schüler werden der geringfügigsten Ursachen
halber aus der Schule genommen, z. B. wenn sie einige Plätze heruntergesetzt worden oder
des früher genossenen Stipendiums verlustig gegangen sind. 1709 bleibt ein Schüler, den der
Rektor bei der Lehrprobe in Gegenwart der Ratsdeputierten wegen seiner Gedankenlosigkeit
gerügt hat (er hatte erst fiuntur , dann fientur , endlich fiebuntur gebildet), anderen Tages
aus der Schule weg, ohne das rückständige Schulgeld zu bezahlen; und als der Rektor die Eltern
darum mahnt, antworten sie „mit den gröbsten und schimpflichsten Worten". Nach Reiskes
Bericht (Ost. 1762) erregt es grossen Anstoss, „baf bie Kinber 6er 2leid)en unb Firmen fidj alle
über einen Kamm fdjeren unb burcfjgängtg nad) ber alten IDeife mit Du unb jfy 1' abtriffeln
laffen muffen. Das ift ju fyarte Koft für manchen Dersärtelten unb üeroöfyntenilTageu. Blof
bteferroegen I?ält mancher Pater fein Ktnb con ber öffentlichen Sdjule 3urücf, rneil er es nid}t
»ertragen fann, bajj er burd] eine fo bäuerifdje Begegnung in feinem Kinbe befdjimpft tnerbe".
Wenn Dohmke (S. 21) von dem Unverstände und dem trotzigen Eigenwillen vieler Eltern spricht,
so hat das auch für das 18. Jahrhundert noch vollkommene Geltung. Und wenn der Rat in
seiner Verordnung vom Jahre 1767 sagt, dass „ohnehin vernünftige Eltern sich nicht einfallen
lassen werden, ihre Kinder ohne erhebliche Ursache ausserhalb der gewöhnlichen Zeit aus der
Schule zu nehmen", so hat diese Berufung an den gesunden Sinn der Bürgerschaft wenig Er¬
folg gehabt. Denn Rektor Martini hat noch über genau dieselben Dinge Klage zu führen, wie
Crell: namentlich beschwert er sich bitter über den Mangel an thatkräftiger Unterstützung von
Seiten der Behörden solchen unvernünftigen Eltern gegenüber: „Cfyriftlidje £)brigfeiten", so
schreibt er einmal, „follten Pater biefer 2trt nadjbrücflid; ftrafert, roeil fie felbft bas Derberben
itjrer "Kinber ftnb". Und bei einer anderen Gelegenheit: „Soldje purfcfye, beren Däter ganj
pon (£(inem) f}(od)tt>etfen) unb £j(od}ebeIn)Zlatfy abljängen, perbienten tturfltd) eine nadjbriicfltdje
Stfjnbung, bamit bie (£fyre ber Sdjule unb bas 21nfefyen ber Sekret tcenigftens einigermaßen er*
galten ober gerettet mürbe".

Das Verhalten vieler Eltern der Schule und den Lehrern gegenüber und die mangelnde Unter¬
stützung von Seiten derBehörden musste natürlich ungünstig auf die Schulzucht einwirken: Martini
klagt (Ost. 81): „Unfere illülje roirb bei ben meiften burd) eine ungliicflidjc fjausäudjt, permöge
toeldjer ben lünbern allsuoiel überfeinen unb erlaubt mirb, grö^tenttjeils pereitelt." Und wir
finden denn auch, dass keineswegs nur einzelne Lehrer, die durch persönliche Schwächen dem
Übermut der Schüler zu allerlei Unfug Veranlassung geben, sondern alle darunter leiden.

Die Schulordnung von 1716 wiederholt in ihrem 4. Kapitel, welches „von der Schuldig¬
keit der Schüler" handelt, wesentlich, wenn auch mit beträchtlichen Abkürzungen, die Vor¬
schriften der alten Schulordnung von 1611 (vgl. Dohmke S. 19 ff.). Sie schärft den Schülern
Gottesfurcht, Gehorsam gegen die Lehrer, Pünktlichkeit, Aufmerksamkeit und Fleiss ein; neu
ist die Vorschrift unter 9: „Unterm f}erlefen unb recithen foll fetner bem anbern ettuas ju=
blafen, fonbern ein ieber fein ©ebädjtnif felbft fyierbey ju fd?ärffen unb feft3ul?altert fudjen." Beim
Verlassen des Schulgebäudes sollen sie „fidj erbar unb befdjeiben bezeigen, fetnesmegs aber in
Sdjreyen, Tumuüuixen , Sauffen unb anberm unfertigen lUefen, fid) betreten laffen"; und zur
grösseren Sicherheit „fyat felbige jebesrrtafyl einer t>on benen Praeceptoten mecfyfelsmeife bif an bie
Cfyüre 5U begleiten unb cor foldjer fo lange, biß fid} biefelben certfyeilet, 5U matten." (Kap. 3,
Abs. 11.) Die Vorschriften für das Verhalten der Schüler ausserhalb der Schule sind verständiger¬
weise viel kürzer gefasst; was helfen Vorschriften, über deren Befolgung die Schule doch nicht
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wachen kann. Die Schüler werden nur angewiesen, sie sollen „auf öer Straffe erbarn, anfefyn*
licfyen beuten, unö fonöerlid} öenen Hilters oöer 2Imts falber (£fyrerbiettjung 5U erroeifen, mit
(Entöechmg unö icetgung öes tjauptes ju begegnen nicfjt unterlaffen, aucfy öaj? fonft in allen Se=
gebenfyeiten öie befyörige B'efdjeiöenljeit in adjt genommen roeröe, ftets eingeben? feyn. — Mit der
Einhaltung dieser Bestimmungen sah es aus den erwähnten Gründen ubcl genug aus. War
doch nicht einmal ein regelmässiger Besuch der Unterrichtsstunden zu erzwingen. Crell be¬
merkt 1712, dass die beiden ersten Nachmittagsstunden zumal in den oberen Klassen so gut
wie verloren seien, indem sie von den wenigsten ordentlich besucht würden (!). Und in einem
Gutachten der vier oberen Kollegen aus demselben Jahre, in dem u. a. die Abschaffung der
Messferien besprochen wird, lesen wir, dass viele Eltern nicht einmal während der Zahlwoche,
wo doch Unterricht stattfinde, die Kinder zur Schule schicken. Überhaupt ist es gar nichts
Seltenes, dass Schüler ohne jeden Grund zu Hause gehalten werden, oder so unregelmässig
zur Schule kommen, dass der Rektor nicht weiss, ob sie eigentlich noch als Angehörige der
Anstalt zu betrachten sind. Auch sonst wird vielfach über trotzigen Ungehorsam und freche
Auflehnung selbst gegen die Person des Rektors geklagt: und die Rücksicht auf das leidige
Schulgeld und die Sorge vor einer Verminderung der Schülerzahl zwang nur zu oft zur Nach¬
sicht. So gewinnen wir im ganzen aus den Schulakten keine günstige Vorstellung von dem
Stande der Schulzucht.

Über einen an sich unbedeutenden Disciplinarfall aus dem Winterhalbjahr 1786/87 giebt
ein ganzes Aktenbündel des Katsarchivs (Stift. VIII (J 15) von nicht weniger als 37 Blatt Be¬
richt: eine Probe von der Umständlichkeit und Weitläufigkeit, mit der damals solche Dinge
behandelt wurden. Es handelt sich lediglich um Knabenstreiche, die einige Quartaner verübt
haben, die aber zu einer Haupt- und Staatsaktion aufgebauscht werden: was uns wesentlich
dabei interessiert, ist der Umstand, dass das Lehrerkollegium sich gar nicht mit der Angelegen¬
heit zu befassen hat: die Untersuchung wird auf dem Kathause geführt, und der Kektor erhält
nur die Meldung, dass die Schuldigen auf behördliche Anordnung gehörig abgestraft und auf
immer von der Schule ausgeschlossen worden sind. — An Kaufereien zwischen Nicolaitanern und
Thomanern, wie wir sie aus dem Bericht des Rektors Thomasius (vgl. Dohmke S. 22) kennen,
wird es wohl auch im 18. Jahrhundert nicht gefehlt haben: wir haben nur eine Notiz Reiskes
aus dem Winter 1761/62, welche besagt, dass „öie alte <gänf= unö Sdjlägerey 6er Bier= unö
öer tEfyomasefel (dies waren die althergebrachten öpitznamen) Dor furjem l?at uneöer aufroadjeu
wollen", uass er aber sich bei Zeiten diesem Unwesen widersetzt hat.

Von den Straf mittein, die der Schule zu Gebote standen, erfahren wir wenig; die
Schulordnung von 1716 wie die mehrfach erwähnte Ratsverordnung von 1767 schweigen völlig
davon. Dass körperliche Züchtigungen eine grosse Rolle spielten, wird niemand Wunder nehmen,
und sie werden, wenigstens im Anfang des Jahrhunderts, überall als etwas Selbstverständliches
behandelt. Die Visitatoren vom Jahre 1712 werden angewiesen, auch danach zu fragen, „roas
jur castigation gebraucht u>eröe, Stecfen oöer 2?utf?"; und in dem handschriftlichen Entwuri Uer
Schulordnung ü ioi. i<-±j imuei 01011 uic voracnrift, dass durch die Züchtigung den Knaben
an ihrer Gesundheit kein Schaden zugefügt werden dürfe. Diese Stelle ist später gestrichen
worden, und der betreffende Absatz lautet nunmehr (Kap. 1 Nr. 7); (die Lehrer werden) „iljre
©etüalt in 6er Disciplin, une aud} 6er Knaben ©eöult un6 ©efyorfam, 511 öeren Peröerb unö
Scfyaöeu, nidjt mtfjbraudjen, fonöern fte als Sdjüler unö nid)t als Stetbeigene tractiren, melmefyr
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es 6afyin richten, 6af? 6ie Dermafynung ofyne Bittcrfeit, 6ie Straffe ot?nc Sdjmad? un6 6ie g>üdi*

ttgung oljne jorntgc IDorte fey." Späterhin dürften körperliche Züchtigungen kaum mehr vor¬

gekommen sein: denn es lässt sich nicht annehmen, dass Eltern, die um viel geringerer Dinge

willen die Kinder aus der Schule nahmen, eine derartige Bestrafung ruhig hingenommen haben

würden. Carcerstrafen finden wir in all den Protokollen nicht einmal erwähnt. Ja noch

im Jahre 1797 gab es, wie das Inventarium erweist, gar keinen Raum hierfür im Schul¬

gebäude. Gelegentlich wird die Degradation als Strafmittel genannt, so wird 1726 ein Schüler

„roegen iterirter ncgligenz in precibus publicis einige Stellen Ijiuuntergerücft"; neben dieser

gelinden Strafe stehen unvermittelt die Androhung der Ausschliessung (im Winter 82/83 wird

zuerst der Ausdruck consilium abeundi angewandt) und die förmliche Ausschliessung, die aber

äusserst selten und wohl nur wegen gemeiner Vergehen verhängt wird.

Den Schluss dieses Abschnitts mag eine Episode aus den ersten Jahren von Reiskes

Amtsführung bilden, die für die damals herrschenden Zustände bezeichnend ist und zugleich

als eine Probe von Schülerhumor dienen kann. Reiskes Bericht wirkt, so erbittert die Stim¬

mung des Schreibers auch gewesen ist, unwillkürlich erheiternd; er betrifft einen gewissen

Bartel, der kurz vorher abgegangen ist, und lautet wörtlich folgendermaßen: „tüeber £uft,

nocf? ©efdjicf etwas ju lernen, roolte ftcf? an if?m äufern; öagegen tl?at ftdj eine etwas feltene

Unart an tfym tjerpor. (Er räctjte ficf? gern mit Dinte. H)er ifym tt>as 511 leiöe tfyat, 6em fd)iit=

tete er 6as Dintefaf über Bücfyer utt6 Sadjen. Das fyat er mir, 6as E?at er aud} felbft ju guter

le£t 6er Scfjule getfjan .... Die Sadje nerfjält ftcfy alfo. (Er fonnte gar nidjts. (Er legte ftdj

alfo einen (Schilfen 31t, 6er ifym in feinen Hötfycn beyftun6. Das mar 6er jüngere 1}. Aber fo

flein 6er ift, fo ein 6urd}triebner Sd}alcf ift er audj. Der mufte ifjm alfo 6as letzte Dolcimasti-
cvm machen E?clffert. IDas tljat er? Unter 6em Schein 6er ^reunöfdiafft Ejilfft er tljm 5n->ar,

macfyt ifyrn aber 6ie Ausarbeitung coli 6er gröbften Sd}ni|er. tüte icfy öiefe Ausarbeitung unter

meine ^eöer friegte, fo fönte id; nidjt an6ers als eine etwas bittere Censur 6runter fetjen. Die

wief B. feinem ^reun6e I}. Der beöeutete ifym: was id) 6runter gefdjrieben fyätte, lautete etwa

folgen6er (Seftalt: ,,3d) Ijätte 5war cernommen, 6af? B. mit einem frcmöen Kalbe gepflüget

fyätte. Aber id? fönnte es nidjt glauben. Denn fo wie es mir uorfäme, fönnte es fein Kalb,

fon6ern es müfte ein <EfeI gewefen feyn; weil fo gar fefyr niel ^eljler 6rinne mären." Das fonnte

B. fo nidjt einftecfen. (Er befdjlof alfoba!6 6ie Schule 3U »erlaffen, ie6od? junor feines Itamens

<Se6äd)tnig 5U ftifften. (Er nafym alfo 6as Dintefafj un6 fcfyüttete foldjes über 6as foftbare fdjöue

Budj, Gesneri Thesaurum, auf, womit ein <E. F). £). Jvatb öiefe Sdjule cor einigen 3 a ^ ren bc=>

fdjenft fyat. U)as foll man einem folgen Böfewicfyte tfjun?"

Endlich komme ich zu dem Unterricht. Wie sich derselbe vor der Einführung der

neuen Schulordnung im Jahre 1716 gestaltet hatte, ersehen wir aus dem Lehrplan, welcher

dem Protokoll über die Visitation des Jahres 1712 beigeheftet ist, und der aller Wahrschein¬

lichkeit nach in allen wesentlichen Punkten seit Herrichens Zeiten in Kraft gewesen ist.

Mit ihm haben wir uns zunächst zu beschäftigen. Die Klassen sind alle gleichmässig mit

26 Stunden angesetzt, wozu für VI 4 Schreibstunden, für I—V 4 Singestunden kommen. Mitt-
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woch und Sonnabend Nachmittag sind frei. Der Vormittagsunterricht beginnt Sommer und
Winter um 7, der Nachmittagsunterricht um 12 Uhr. Crell hatte schon 1709, dann nochmals
1711 beantragt, den Vormittagsunterricht im Winter um 8, den Nachmittagsunterricht durch¬
weg um 1 Uhr beginnen zu lassen. Der Rat hatte auch 1711 einen entsprechenden Beschluss
gefasst: doch scheiterte die Ausführung desselben an dem Einspruch des Superintendenten
Dornfeld, der sogar drohte, seinen Sohn von der Schule nehmen zu wollen, wenn die Unter¬
richtszeit verlegt würde. So blieb es bei der alten Einrichtung, und Crell muss 1712 zum
dritten Male wegen der unbequemen Stunden vorstellig werden: die Eltern erklärten, sie könnten
die Kinder „fo fcüEje unö bey £id}t nidjt über öie ©ajfe fcfjtcfen"; in vielen Familien nament¬
lich, „fo honestioris conditionis ", sei zu der Zeit noch nicht einmal das Gesinde bereit. Ebenso
unpassend sei der Beginn des Nachmittagsunterrichts, weil jedermann in Leipzig von 12—1,
ja von 1—2 speise. Erst die neue Schulordnung verlegt den Nachmittagsunterricht auf die
Stunden von 1—4, den Vormittagsunterricht für den Winter auf 8—11.

Nach dem Lehrplan von 1712 empfängt die Sexta den gesamten Unterricht einschliess¬
lich der Schreib stunden für sich und von einem Lehrer. Den breitesten Raum, fast den
ganzen Vormittag, nimmt der Religionsunterricht mit 16 Stunden ein, wobei aber zu berück¬
sichtigen ist, dass an den biblischen Texten das Lesen gelernt wird, und dass der Religions¬
unterricht vielfach mit dem lateinischen so eng verquickt ist, dass eine reinliche Scheidung
unmöglich wird. Ein besonderes Gesicht zeigt der Sonnabend Vormittag: in der ersten Stunde
werden Fragestücke aus Luthers Katechismus und Sprüche aus dem Donat wiederholt, in der
zweiten Stunde wird das Evangelium (des darauffolgenden Sonntags) deutsch hergesagt, in der
dritten Stunde dasselbe lateinisch gelesen. Das Lateinische erscheint im Gegensatze zu den Be¬
stimmungen von 1611 bereits in VI als selbständiger Unterrichtsgegenstand mit 10 Stunden:
für das Aufsagen von Vokabeln, für die Einübung der Deklinationen und für die der Konju¬
gationen (nach des Rhenius Donat) sind je drei Stunden, eine ist für syntaktische Regeln be¬
stimmt.

Die Quinta ist nur für drei Stunden mit Quarta kombiniert, den übrigen Unterricht
empfängt sie gesondert. Die 11 Religionsstunden kommen, wie schon für Sexta bemerkt, teil¬
weise dem Lateinischen mit zu gute: muss sich doch der lateinische Katechismus mit dem Vesti-
bulum Rhenii in eine Stunde teilen. In sechs Stunden werden Catechetica getrieben, womit
sich teils Rcpetition des Donat, teils umständliche Behandlung der Sonntagssprüche (zusammen
mit den Quartanern) verbindet. 4 Stunden sind für den lateinischen Katechismus, 1 Stunde
für die Erklärung des Sonntagsevangeliums bestimmt. Das Lateinische ist mit 14 Stunden be¬
dacht; die schriftlichen Übungen beginnen mit 5 Stunden, die Arbeiten werden in der Klasse
angefertigt und sofort besprochen. 4 Stunden sind dem Vestibulum, je 2 dem Compendium

Grammatiees Rhenii und der Syntax gewidmet, das Vokabellernen ist auf eine Stunde be¬
schränkt. Das Griechische beginnt mit Lese- und Schreibübungen (1 Stunde) bei dem Coli,

sept. Starcke, der gleichzeitig mit den Sextanern Busspsalmen zu lesen hat (!).
Die Quarta ist für den grössten Teil des Unterrichts (20 Stunden) mit Tertia kombiniert.

Das Lateinische überwiegt auf dieser Stufe ganz entschieden mit 19 Stunden. In 3 Stunden
beschäftigen sich die Quartaner allein mit den Sententiae Zehneri (vgl. Dohmke S. 24). Von
den übrigbleibenden 16 Stunden, an denen die Tertianer teilnehmen, sind 2 der Formenlehre,
je eine der Syntax und der Prosodie nach Sclimids Grammatik gewidmet. Der Orbis pictus
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wird in 4 Stunden traktiert (in 2 Stunden wird damit Repetition aus dem Dresdner Katechis¬
mus verbunden), die colloquici Corderii in 2, die Fabulae Aesopii und die Beustschen Verslein (vgl.
Dohmke S. 23 Anm.) mit besonderer Berücksichtigung der Prosodie in je einer Stunde. Für
schriftliche Übungen sind 4 Stunden angesetzt; am Mittwoch wird ein JExercitium styli vom
Kantor aufgegeben und in der darauffolgenden Stunde emendiert; der Tertius aber leitet
schriftliche Übungen (Imitationes) im Anschluss an die Colloquia Corderii. Der eigentliche
Religionsunterricht ist auf 5 Stunden beschränkt: für 3 Stunden ist IV mit V kombiniert (s. o.),
in 2 Stunden wird für IV und III der Dresdner (lateinische) Katechismus behandelt. Das
Griechische erscheint noch sehr stiefmütterlich mit 2 Stunden bedacht, in denen das Sonntags¬
evangelium gelesen und grammatisch erklärt wird.

Die Tertianer werden in 3 Stunden allein unterrichtet, und zwar wird in einer
Stunde das compendium Hutteri behandelt, in der anderen ein exercitium aufgegeben
und emendiert, in der dritten die tags zuvor von Tertianern und Quartanern angefertigte
imitatio mit den Tertianern allein emendiert, wofür sie dann zuhören dürfen, wenn in der
nächsten Woche die Leistungen der Quartaner besprochen' werden. In Gemeinschaft mit Se-
cunda treiben sie in 2 Stunden Phaedrus, in 1 Stunde griechische Grammatik, sodass für
Tertia im ganzen 3 Stunden auf Griechisch, 3 auf Religion und 20 auf Latein entfallen.

Die Secunda ist, wie eben erwähnt, für 3 Stunden mit Tertia, im übrigen durchgehends
mit Prima kombiniert. Von diesen 23 Stunden sind nur 2 Religionsstunden im engeren Sinne:
in ihnen werden Beweisstellen für die gesamte Theologie erklärt und durch Parallelstellen erläutert,
wobei die Schüler in den Stil des Neuen Testaments und der Septuaginta eingeführt werden
sollen. Die eigentümliche Verquickung des Religions- und des Sprachunterrichts erscheint auch
auf dieser Stufe, indem in 2 Stunden an eine Bibellektion, die sich ebenfalls auf Beweisstellen
beschränkt, die Repetition eines Pensums aus der lateinischen Grammatik angeknüpft wird. Dem
Lateinischen allein sind 14 Stunden zugeteilt, von denen 3 für die Grammatik, 2 für schrift¬
liche Übungen, 1 für Versübungen bestimmt sind. In 4 Stunden sollen Ciceros Briefe, in
2 Stunden Cornelius Nepos, in je 1 Stunde Vergil und Ovids Metamorphosen gelesen werden.
Das Griechische ist mit 4 Stunden angesetzt. Das Neue Testament wird zu Ende gelesen, dar¬
nach griechische Fabeln oder Distichen aus der Anthologie vorgenommen. Zugleich wird das
Neue Testament benutzt, um Feinheiten (deliciae) der griechischen Sprache zu „eruieren". In
einer Stunde werden „Posseiii Evangelia in orationem ligcitam transformata" gelesen „et
Graecae poeseos semina sparguntur." Sehr knapp bemessen ist die Zeit für schriftliche
Übungen: sie müssen die einzige für sie bestimmte Stunde auch noch mit der Lektüre von
Plutarch de puerorum educatione teilen. Endlich wird in einer Stunde Rhetorik getrieben.

Die Primaner endlich erhalten allein eine Religionsstunde, in der Hutters Kompendium
unter Beiziehung der symbolischen Bücher erklärt wird; in einer zweiten Stunde wird ihnen
Logik nach Weise und Thomasius gelehrt, in einer dritten werden Ciceros Briefe mit besonderer
Betonung des stilistisch - rhetorischen Elements behandelt. Somit haben die Sekundaner im
ganzen 2 Stunden Religion, 18 Stunden Latein, 5 Stunden Griechisch, 1 Stunde Rhetorik; die
Primaner 3 Stunden Religion, 17 Stunden Latein, 4 Stunden Griechisch, 1 Stunde Logik,
1 Stunde Rhetorik. Ausserdem findet in 2 Stunden fakultativer Unterricht in der Mathematik
für Schüler sämtlicher Klassen statt (sine respectu classium ex quibus discentes promiscue
accedunt)-. der Tertius behandelt die practica Italica und andere Gattungen der Arithmetik.

4
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Soviel über den Lehrplan von 1712: welche Abänderungen verlangte nun die Schulordnung
von 1716? Vor allem wurden Prima und Sekunda, Tertia und Quarta durchweg kombiniert,
Quinta und Sexta dagegen ausser in Rechnen, Schreiben und Singen getrennt unterrichtet.

Der Lehrplan der Sexta weicht nur unbedeutend von dem von 1712 ab. Dem Religions¬
unterricht (vgl. die Bemerkung auf S. 24) sind 15 Stunden gewidmet. In der ersten Vor¬
mittagsstunde jedes Tages wird ein biblischer Abschnitt cum luculenta simplicique inter-
pretatione et continua applicatione usuurn gelesen, und Luthers kleiner Katechismus erklärt.
In 3 Stunden werden „nach 2ltttt>etfung öes Catechismi Dresdensis" Bibelsprüche in deutscher
und lateinischer Sprache erläutert und eingeprägt, in einer weiteren Stunde wird eine Wieder¬
holung derselben vorgenommen, und das Sonntagsevangelium gelesen. In zwei Stunden wird
„der kleine Himmelsweg" behandelt, ein damals beliebtes Hilfsbüchlein für den Religionsunter¬
richt, das in einem der Gutachten zu dem neuen Lehrplan besonders empfohlen wird, weil es
gute Anleitung giebt, „teie öie explicationes in Heinere unö beut captui 6er Knaben gemäjfe
fragen ein^utbeileu". Ebenfalls 2 Stunden sind für die Erklärung und das Aufsagen von leichter
verständlichen Psalmen bestimmt, und in einer Stunde endlich soll eine biblische Geschichte oder
auch zuweilen „Fabiola jueundior" erklärt und die Nutzanwendung, applicatio moralis, davon
gemacht werden. Latein wird (wie 1712) in 10 Stunden gelehrt und zwar nach der 1707 zuerst
erschienenen, deutsch geschriebenen Grammatik von Joachim Lange, die für die unteren Klassen
anstatt der in lateinischer Sprache abgefassten Grammatik von Schmid eingeführt wird. In 4
Stunden sollen die Vokabeln eingeprägt und ihre Flexion eingeübt werden; daneben sind aber
der Einprägung der Deklinationen und der der Konjugationen noch je 3 Stunden gewidmet.

In Quinta ist für den Religionsunterricht ausser der ersten Vormittagsstunde, in der
ein biblischer Abschnitt gelesen und per plures distinetas quaestiones erläutert, darnach der
Dresdner Katechismus durchgesprochen wird, nur noch eine Stunde bestimmt, in der Bibel¬
sprüche ähnlich wie in Sexta behandelt werden. Das Lateinische nimmt mit 16 Stunden noch
entschiedener als früher die herrschende Stellung ein. In 4 Stunden werden die Vokabeln
nach dem etymologisch angeordneten Vokabularium des Christoph Cellarius eingeprägt, in je
2 Stunden Formenlehre und Syntax nach Langes Grammatik getrieben. Als erster Lesestoff
dienen die Colloquia im Anhange der genannten Grammatik (3 St.), daneben die alte schon
1611 genannte Sentenzensammlung des Joachim Zehner (1 St.), und proverbia Latina e Zehnero
vel Seyboldo (1 St.). Die schriftlichen Übungen beginnen mit 3 Stunden, Montags wird ein
exercitium e Speccü libello vel saltem ad modurn Speccii ausgearbeitet und tags darauf emen-
diert; und für Freitag ist Extemporale angesetzt: Formulae latinae extemporaneae ad exercendas
Grammaticae Regulas et adhibenda Vocabula Cellarii. Das Griechische beginnt mit 2 Stunden,
in denen die Schüler an den Sonntagsevangelien und -episteln das Lesen und die prima ru-
dimenta linguae Graecae lernen sollen.

Für die Quartaner und Tertianer kommen zwei neue Unterrichtsgegenstände hinzu,
von denen die früheren Lehrpläne nichts wissen: Geographie (1 Stunde) und Deutsch (1 Stunde).
Es wird eine Übung im deutschen Briefstil vorgeschrieben, oder wie auf dem Stundenplan steht:
Exercitium styli Germanicum epistolicum proponatur, fundamenta modusque construendi osten-
datur. Auf den Religionsunterricht entfallen nur noch drei Stunden, in denen nach Erklärung eines
Abschnittes aus der heiligen Schrift leichtere Fragen aus Hutters Kompendium (vgl. Dohmke,
S. 26) behandelt werden sollen. Das Griechische ist wie in Quinta nur mit 2 Stunden bedacht;
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in der einen soll Grammatik getrieben und daneben, si captus Auditorum patitur , Distichen
des Cato (?) oder Theognis, oder Sprüche des Phokylides gelesen, in der anderen das grie¬
chische Sonntagsevangelium grammatisch analysiert werden. Als Lehrbuch ist die in latei¬
nischer Sprache verfasste, zuerst 1635 gedruckte Grammatik des Jakob Weller vorgeschrieben.
Die übrigbleibenden 18 Stunden nimmt das Lateinische ein. Für die Einübung der Vokabeln
und Phrasen nach Cellarius sind noch zwei Stunden angesetzt; ebensoviel für die Behandlung
der Grammatik, wobei das Hauptgewicht darauf gelegt wird, dass der Sinn der grammatischen
Vorschriften auf deutsch klar ausgedrückt wird. Es war ja in den oberen Klassen noch die alte in
lateinischer Sprache verfasste Schmidsche Grammatik eingeführt. Für die schriftlichen Übungen
sind 5 Stunden bestimmt, nicht gerechnet die imitatiimculae, die- im unmittelbaren Anschluss
an die Lektüre vorgeschrieben sind. Zweimal wöchentlich soll ein exercitiuvi styli mit Ver¬
wendung der Vokabeln aus dem Cellarius angefertigt und am darauf folgenden Tage unter
emsiger Anwendung (cum gnava applicatione) der Grammatik emendiert, einmal ein Extempo¬
rale zur Einübung der grammatischen Regeln geschrieben werden. Die Lektüre ist äusserst
mannigfaltig. Von Prosaschriften linden wir neben Cornelius Nepos und Justiuus (je 2 Stunden)
das noch immer beliebte Büchlein des Erasmus de civilitaie morum (1 Stunde), von dessen
Lektüre man sich einen erziehlichen Einliuss auf die Jugend versprach, wie die ausdrückliche
Vorschritt des Lehrplans, die Anwendung auf die Sitten des gegenwärtigen Zeitalters zu machen,
beweist. Vorzugsweise ihres Inhalts wegen werden wohl auch die historiae sacrcie des Fabri-
cius in zwei aufeinanderfolgenden Stunden gelesen, dennoch müssen wir diese den Lateinstunden
zuzählen, umsomehr als daneben Äsopische Fabeln in der Ausgabe des Camerarius gelesen
werden dürfen. Der Dichterlektüre sind zwei Stunden gewidmet: von heidnischen Dichtern ist
auf dieser Stufe nur dem Phädrus mit einer Stunde ein Platz eingeräumt worden. Für die
andere Stunde sind christliche Poeten vorgeschrieben: der Lehrer hat die Wahl zwischen leich¬
teren Stücken des Prudentius, der für den bedeutendsten christlichen Dichter Roms gilt und
auch anderwärts vielfach gelesen wurde (vgl. Eckstein, lateinischer und griechischer Unterricht
S. 275 f.), und den Elegien des Sabinus (d. i. Georg Schulers, f 1560, vgl. Eckstein S. 274).
Im Anschluss daran sollen die prosodischen Regeln erklärt und geübt werden. 1724 berichtet
Rektor Crell im Protokoll, der poeta Sabinus sei nicht mehr zu haben, auch nicht zu ver¬
muten, dass er so leicht wieder möchte aufgelegt werden, und schlägt statt dessen Ovids Tristia
oder Epistulae ex Ponto vor. 1726 ist die Angelegenheit noch keinen Schritt vorwärts ge¬
kommen, und Crell wiederholt seinen Vorschlag: später ist demselben Folge gegeben worden,
denn im Herbst 1731 werden Ovids Tristien als Prüfungsgegenstand genannt.

In Secunda und Prima treten, während Geographie und Deutsch wegfallen, als neue
Unterrichtsgegenstände Geschichte, Logik und Rhetorik auf. In 2 Stunden soll nach Cellarius
alte, mittlere und neuere Geschichte mit chronologischen, genealogischen, moralischen und an¬
tiquarischen Bemerkungen und fortlaufender Einführung in die besten Geschichtsschreiber aller
Zeiten (!) behandelt werden. Ebenfalls in zwei Stunden soll im Anschluss an einen Bibelabschnitt
Logik getrieben und die hauptsächlichsten orthologischen Kunstausdrücke erklärt werden. Was
endlich die Rhetorik angeht, so ist die eine Stunde für die Theorie (Tropologie und Schema-
tologie), die andere für praktische Übungen bestimmt. Für den Religionsunterricht (2 Stunden)
entsprechen die Bestimmungen fast genau den für HI/IV gegebenen, nur braucht sich der
Lehrer nicht auf die leichteren Partien des Kompendiums zu beschränken. Die fünf Stunden

4*



Griechisch sind fast ausschliesslich der Lektüre gewidmet, wobei wieder auffallend ist, wie
vielerlei den Schülern geboten wird. Gelesen werden: die Paulinischen Briefe mit griechischer
Erklärung (1 Stunde), Plutarch de liberorum educatione, wovon man sich, wie von des Erasmus
de civilitate morum, praktischen Nutzen versprach, oder im Wechsel damit, wenn es sich be¬
schaffen lässt, die Cyropädie oder ausgewählte, unanstössige (castiores) Dialoge Lucians
(2 Stunden); daneben das wegen seines moralisch-philosophischen Inhalts damals hochgeschätzte
Enchiridion des Epiktetos (1 Stunde); von Dichtwerken nur Hesiods Opera et dies (1 Stunde)
mit Berücksichtigung der sprachlichen Eigentümlichkeiten und der Mythologie. Von den auf
das Lateinische entfallenden 12 Stunden sind 2 für die Ausarbeitung und Emendation eines
exercitium styli , 1 für Erklärung der Schmidschen Grammatik (Formenlehre und Syntax) und
Befestigung der Regeln durch Extemporalia bestimmt, 5 für die Prosa-, 4 für die Dichter¬
lektüre. Von den Prosaikern tritt Cicero in den Vordergrund: in 1 Stunde sollen die Ofücia
oder der Dialogus de amicitia, in 2 Stunden Briefe oder ausgewählte Beden gelesen werden;
auch für die beiden übrigen Stunden ist neben Curtius eine ausgewählte Rede des Cicero oder
Livius vorzunehmen erlaubt, ja zuweilen „ubi captus ac ratio Auditorum id postület aut pa-
tiatur, elegantior quaedam Horatii Oda." In der Dichterlektüre behauptet Vergil die Herr¬
schaft: 1 Stunde ist für die Aeneis, 2 für seine Eclogae oder Bucolica angesetzt, woneben allerdings
auch Ovids Tristien zu treiben erlaubt ist. In einer Stunde endlich soll des Pomejus Mytho-
logia gelesen werden; die gedruckte Schulordnung hat den lustigen Druckfehler Pompejus: ge¬
meint ist ohne Zweifel Franz Pomey, ein Latinist des 17. Jahrh., der auch eine Phrasensamm¬
lung unter dem Titel Pomariolum Latinitatis herausgegeben hat.

Dass „öie öffentlichenSchreib*, Sing- unö Xecfyenftunöen uneöerum in Scfymang ju bringen
unö fo!d)c als eine fyöcfyftnötfyigeSadje mit öenen Knaben nadj allem $lex%e ju treiben" seien,
hatte die Schulordnung ausdrücklich eingeschärft und für diese drei Fächer die Zeit von 1—2
festgesetzt. Doch verlegt der Stundenplan das Rechnen auf Sonnabend von 10—11, offenbar
weil in der Zeit von 1—2 auf regelmässigen Besuch nicht zu zählen war. Die Unter- und
Oberklassen werden getrennt unterrichtet; in V und VI werden die ersten Elemente der Arith¬
metik, in I—IV Arithmetik für zukünftige Mathematiker und Kautteute (also fakultativ) gelehrt.
Für die Schreib- und Singestunden bleibt es bei der Zeit von 1—2. Bisher waren sie, wahr¬
scheinlich um im Winter Heizung zu sparen, in einer Stube zugleich gehalten worden: man
kann sich denken, mit welcher Andacht die Sextaner geschrieben haben, während der Kantor
die Schüler der übrigen Klassen singen liess und am „Regal", einem kleinen Orgelwerk, be¬
gleitete. Die Schulordnung schreibt daher ausdrücklich vor „öiefes in einer Stube abfonöerlid}
311 »errieten": so fand in einem Zimmer viermal von 1—2 Uhr Singunterricht für Schüler aller
Klassen, gleichzeitig in einem anderen Zimmer der Unterricht in Kalligraphie für Quintaner
und Sextaner statt, sodass diesen die Wahl zwischen den beiden Fächern frei stand. Diese
Stunden wurden begreiflicherweise, da sie thatsächlich fakultativ waren, noch besonders un¬
regelmässig besucht. Der 1715 angestellte Kantor Homilius klagt, dass ihm die Singestunden
„fo gar eingeben"; : die Schüler bleiben weg und geben vor, die Eltern wollten nicht, dass sie
singen lernten: „er roiiröe fürtfftig nidjt einmal eine mutete ober Arie fingen fönnen." Man be-
schliesst, „öie Knaben mit i£rnft unö Siebe 311 Befudjung folcfjer Stunden 3U ermunöern, aud)
5U i>ene » filtern ins ^auf 3U fdjicfeu, unö felbe 311 erfucfyen, ob Sie ifyre Kinöer 60311 anhalten
motten." Der Kantor schlägt vor, beim Rat um „ein flein praemiolum" für tieissige Sänger
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einzukommen. Viel geholfen haben jene Vorstellungen sicher nicht. Ostern 1747 klagt llektor

Ortlob in seinem ersten Protokoll über den schwachen Besuch der Schreib- und Singestunden und

wünscht, dass „öie filtern öie ungegrünöete IUeinung möchten fahren laffen, ifjre Söfyne brauchten

feine Music, 5a öocfy bloß öie 2lnfangsgrünöe 6er fo fyöd}ftnötfyigen Vocal-Music Dorgenontmen

roeröen, ingleictjen, fie fönnten coit einein Praeceptore bei 5er Sdjule nid)t fo n?ofyl als con einem

Sdjreib®Zneifter eine jxerlidje £)anö fdjreiben lernen." Das Jahr darauf berichtet er: „Die Sirige-

ftun5e tüirö r>on öem Cantore mit öenen, fo £uft un5 (ßefdiidlidjfeit jur Music fabelt oröentücfy

fortgefetjet, 5ie aber r>on ifym nid]t tüdjtig öaju befun5en tüeröen, beöienen ftd; 5er Scfyreibftuuöe,

welche aucfy in etwas sugenommen." Er rät aber doch dem bei den Eltern verbreiteten Vorurteile

gegenüber zur Anstellung eines Schreibmeisters; der Besuch der Singestunden dürfte sich auf

die unteren Klassen beschränkt haben, wenigstens wird Ostern 1751 von dem Nachfolger des

Kantors Homilius, Kade, gerühmt: „Jn feinen 5ingeftun5en ftn5en fidj aud], fo normales nidjt

gefd)e£;ert, einige aus 6enen obern Classen gutwillig ein, öanon er in 5iefem erften Examine pub¬
lice/ 5urd) 2tbfingung einer Arie eine Probe abzulegen nid)t ermangeln luoüen."

Über die Art und Weise, in der der Unterricht erteilt werden sollte, enthält das dritte Kapitel

der Schulordnung eine Reihe von Vorschriften, von denen ich die wichtigsten im Wortlaute

mitteilen will. Die Lehrer sollen, so heisst es unter Nr. 2: „(£in ie6er 5er itjnt angetotefenen
Classe mit allem ^leife un5 Creue üorftefyen, un5 5ie in ie5er geor5nete lection aufs öeutlid)fte
portragen, un5 5arauf, ob fie es redjt nerftanöen, öurd) fragen erforfcfyen, fo 5anu, öaf fie es

im (Beöädjtniß behalten, öurcfy fleißige IDieöerljolung beför5ern." Weiterhin wird dann bestimmt,

dass die letzte Viertelstunde zur Wiederholung des Vorgetragenen verwandt werden soll. Nr. 3

und 4 handeln vom Religionsunterricht, auf den besonderes Gewicht gelegt wird, wie es schon

im ersten Kapitel als der eigentliche Zweck der Schule bezeichnet worden ist, „öaf 5ie jugenö ju

tcafyrer firfäntuif un5 ,£urd}t ©ottes, nedjftöem aber 5U allerley nü^Iidjen XDiffenfefjaften

angefüfyret un5 öaöurd} jum ewigen un5 seitlichen £eben gefd}icft gemacht weröe." Es ist

unverkennbar das Bestreben vorhanden, den Religionsunterricht zu einem wirklich lebendigen

und fruchtbringenden zu gestalten. Die Visitatoren des Jahres 1712 sollen ihr Augenmerk

darauf richten, „wie es mit der Katechisation und fundamentis pietatis stehe, ob die Knaben

bloss zum Auswendiglernen angehalten werden." Und im Rate betont man, dass „was zur

Pietät gehöre, deutlich (d. i. verständlich) erklärt" werden solle. Dem entspricht die Vorschrift

der Schulordnung, die Lehrer sollen „5en ©ebraud] 6es Catecliismi un5 Compenclii Theologici

frudjtbarlid) anjuwenöen fudjen; 5ie ^eilige Bibel öenen Knaben furtj, öeutlid? unö nadjöriicflid}

erflären, alfo ©ottes IDort mit befyöriger application , 3m: lebeuöigen Uberjeugung unö -Hüfyrung,

an 5ie £)er£en bringen unö ifynen einfdjärffeti . . Dann geht die Schulordnung zum latei¬

nischen Unterricht über und schreibt vor: „3n Auslegung öer Auctorum follen fie (die Lehrer)

fid} Dornebmlid] öiefer 3U)ey Stüde befleißigen, öaß öie Knaben öes Auctoris UTeynung wofyl

einnehmen, nadfymafyls aud} eines ieöen JDorts eigentliche Beöeutung, unö urie fie ^ufammeu-

gefe^et, redjt perftefyen lernen, ieöod) nidjt in öenen einjeln XDorten Mengen bleiben, fonöern öeu

redeten Perftanö in guten tEeutfdjen Seöens=2trten exprimixen" . Wie man sieht, macht sich auch

hierin eine gesunde Reaktion gegen den geisttötenden Verbalismus und Formalismus geltend,

der im 17. Jalirh. (vgl. Dohmke S. 29) die unumschränkte Herrschaft führte. Ob diese Vor¬

schriften in dem Unterrichtsbetriebe wirklich zur Geltung gekommen sind, erscheint freilich zum

mindesten fraglich. Dass für die schriftlichen Übungen der Nachdruck auf Imitation und An-



Wendung dessen, was in den Stunden vorgekommen ist, gelegt wird, ist nichts Neues*): neu
dagegen ist, so viel ich sehe, die Bestimmung, dass der Lehrer „öie cxercitia Styli .... öenen
fo fyterju fällig, tEeutfd?dictum, unö Sateinifd] nadjfdjreiben laffen, unö öergleidjen öurcfy £atei=
nifcfj dictiten unö tTeutfd] nadifdjreiben beroerclftelltgen" soll. Endlich ist dem Lateinischen nicht
mehr in demselben Masse wie im 17. Jahrhundert die Alleinherrschaft überlassen; eine unaus¬
gesetzte Anwendung der lateinischen Sprache wird nicht mehr gefordert, sie war ja auch im
Religionsunterricht mit der gewünschten „Deutlichkeit" nicht vereinbar. Luthers kleiner Kate¬
chismus hat den lateinischen fast ganz aus Sexta verdrängt; die in lateinischer Sprache ver-
fasste Schmidsche Grammatik ist aus den beiden Unterklassen verschwunden. Und die Schul¬
ordnung bestimmt: 9- Hedjft tCreibung 5er £ateiuifd)en unö (ßriecfytfcfyeitSprache, fyaben öte
Praeceptores, fonöerltd} in öenen 31V0 oberen Glossen, aud) mit allem ^letfe öafytn ju feigen, 6a«
mit öie tEeutfdje Spradje in Seöen unö Schreiben mit öenen Knaben corgenommen, unö fie aud)
Ijiertnne in Reiten öarju angefüljret meröen".

Es erübrigt noch, eine Reihe von Einrichtungen zu besprechen, die mit dem Unterrichte
in Zusammenhang stehen. Die täglichen gemeinsamen Schulandachten waren nach der Aus¬
sage des Konrektors Dressler (bei der Visitation 1712) abgeschafft worden, weil dabei Unord¬
nungen entstanden waren. Auch das Gutachten der Ratsdeputierten (1714) spricht sich gegen
sie aus wegen des Zeitverlustes (sie beanspruchten etwa eine halbe Stunde), und weil die Ver¬
einigung aller Klassen leicht Störungen der Andacht und Unfug veranlassen könnte. Trotz¬
dem werden sie in der Schulordnung von 1716 wieder eingeführt, und der Rektor wird an¬
gewiesen, „öenen precibus im untern Auditorio, bey 2tntretung unö (Enöigung öer lectionum,
in Seyfeyn öerer anöern Praeceptorum, täglicfy felbft bey^utüofyncn." Die Anschaffung eines
neuen Positivs im Jahr 1752, „öa öie Sdjule bisher mit einem alten oerftimmten Sd?narrtDer?
oöer Regal, öas non öes feeligen Vopelii Reiten fyer faft gar ausgeöienet, fid? befyolffen fyatte",
wird namentlich mit Rücksicht auf die gemeinsamen Andachten mit Freuden begrüsst. ,,<£s
öienet öasfelbe ungemein (so fährt Haltaus in seinem Berichte fort), nid)t nur ju Haltung eines
guten Cons unö ju €rmunöerung öer ^tnöadjt bey allen Sdjülern, fonöern man J?at aud? roafyr=
genommen, öaf öie nafyeroofynenöe Biirgerfd]aft unö norübergefyenöe unfern; ^rül?-5ingeu mit
Vergnügen 3ufyörett."

Auch die Sitte des gemeinsamen Kirchgangs wurde durch die Schulordnung wieder
eingeführt. „2tudj foU öer gantjje Coetus (so heisst es in Kap. 3 Abs. 12), in Begleitung öerer
Praeceptotm, aus öer Sdjule in öte ^reytags ^rüf^Preötgten, roie »ormafyln ebenfalls ge=
fcfyeljen, in Procession gelten." Die Absicht war ohne Zweifel, dadurch auf die Religiosität der
Schüler einzuwirken: der Erfolg bewies aber, dass die Ratsdeputierten in dem erwähnten Gut¬
achten mit Recht die Zweckmässigkeit der Massregel bezweifelt hatten, „weil dem Mutwillen der

*) Einige Beispiele solcher Imitationen, die im Examen zum Vortrag kommen, sind vielleicht nicht ohne
Interesse: „Lohlied auf Sachsen" nach Verg. Georg. II de laudibths Italicie; „de laudibus vitae miditae" nach
dem Schluss der Georgica (Preis des Landlehens); „Rede des Hieronymus Aleander gegen Luther auf dem
Wormser Concil" nach der Eede des Krateros gegen Philotas (Curt. Buf. VI) u. a. m. Beim Friihjahrsexamen 1738
erscheint sogar ein der neuesten Geschichte entnommener Stofl': im Anschluss an die Bede des Gesandten des Darius
an Alexander (Curt. Buf. IV) wird eine Bede, die der jetzige französische Gesandte zu Konstantinopel „wegen des
Priedensgeschäfts mit dem Bömisclien Kaiser, Bussen und Türken" gehalten haben könnte, „aus den öffentlichen
Zeitungen extrahiret".
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unartigen Jugend nicht genugsam gesteuert, aucli die Aufmerksamkeit auf die Predigt nicht
erzwungen werden könne." Sofort nach der Wiedereinführung werden in der Konferenz Be¬
schwerden laut. Die Knaben, die auf den ihnen angewiesenen Plätzen hinten im Chor (d. i. auf
dem Altarplatz) nichts von der Predigt hören, spielen mit Zahlpfennigen oder anderem Geld
und treiben Unfug; namentlich beim Verlassen der Kirche giebt es Unordnung und Verdruss.
Die wohlmeinende Absicht der Behörde droht zum öffentlichen Ärgernis und zum Schaden der
Jugend auszuschlagen, und der Rektor weiss nicht, wie dem abzuhelfen sei. Einmütig wird
auf die beträchtliche Störung des Unterrichts hingewiesen, da die erste Vormittagsstunde regel¬
mässig verloren geht, wenn „Ordinationes" stattfinden, auch die zweite. So büssen I und II
die einzige Stunde ein, die für praktische Übungen in der Rhetorik angesetzt ist, III und IV
die einzige für die Lektüre des Erasmus bestimmte Stunde stets, gelegentlich auch noch die ein¬
zige Stunde griechische Grammatik. Man versucht wenigstens die zweite Stunde zu retten, in¬
dem die Schüler angewiesen werden, gleich nach dem Schluss der Predigt die Kirche zu verlassen.
Die Einrichtung selbst besteht fort; im Sommer 1759 berichtet Reiske, er habe es wieder ein¬
geführt, dass auch Primaner und Secundaner, die sich seit mehr als 20 Jahren ausgeschlossen
hätten, mit zur Kirche gingen. Erst der Schulvorsteher Stiftskanzler Born beantragt, die ge¬
meinsamen Kirchgänge abzuschaffen, und da der Superintendent den Antrag ausdrücklich billigt,
ist anzunehmen, dass die Abschaffung wirklich erfolgt ist.

Von dramatischen Aufführungen, die im 17. Jahrhundert eine so grosse Rolle spielten
(vgl. Dolimke S. 31 ff.), und die Rektor Rappolt als ein Mittel zur Hebung der Frequenz em¬
pfohlen hatte, verlautet aus dem 18. Jahrhundert gar nichts mehr. Dagegen sind Redeakte
(actus oratorii) ausserordentlich häufig: sie sollen offenbar einen Ersatz für die dramatischen Auf¬
führungen bieten und den Schülern Gelegenheit geben, vor dem Cötus oder vor einem grösseren
Publikum eine Probe ihrer Fähigkeiten abzulegen. Crell berichtet 1709 in einer Eingabe an
den Rat, dass er sie statt der seit Herrichens Zeiten „eingegangenen" Examina eingeführt hat,
und dass dabei 12, 15 und mehr, 1706 sogar 26 Personen aufgetreten sind. Die Schulordnung
von 1716, welche die öffentlichen Prüfungen wieder einführt, schreibt vor, dass dabei „»ort
öenert "Knaben gettnffe Orationes gehalten tperöen". Solche Redeakte wurden aber keineswegs
bloss in Verbindung mit den öffentlichen Prüfungen abgehalten. Zu Reiskes Zeiten und wahr¬
scheinlich schon früher finden sie, wie es scheint, regelmässig am Vorabend des Oster-, Pfingst-,
Michaelis- und Weihnachtsfestes statt, 1762 trotz der geringen Schülerzahl ausserdem noch vor
und nach den Hundstagen und am Vorabend des Reformationsfestes. Der Aktus, welchen
Rektor Crell am St. Nicolaustage (6. Dezember) 1718 veranstaltete, galt als ein Ereignis von
Bedeutung für die ganze Stadt. Giebt doch Sicul im 1. Bande seiner Neo-Annales Lipsienses
als dritten Anhang eine ausführliche Beschreibung dieser Feierlichkeit. Der Rektor hatte dazu
durch ein Programm eingeladen, in dem er auf 5 Folioseiten mit 49 Anmerkungen über den Ur¬
sprung des Namens der Nicolaischule und über den heiligen Nicolaus selbst handelt (Schul¬
akten Nr. 5). Das untere grössere Auditorium, das in Ermangelung eines anderen Raumes
zugleich als Aula dienen musste, war zur Hälfte „dou einem jierlidjen theatro cor öte Hebner"
eingenommen, die andere Hälfte war „r>or 6te Ijocfyanfefynlicfyen .gufyörer mit Capejereieu, Stühlen
uttö töanbleucfytern ausgepufft unö erleuchtet". 17 Redner traten auf. Der 1. begrüsste in
lateinischer Sprache die Zuhörer, dankte dem Rate für die tags zuvor (bei dem verspäteten
Herbstexamen) gespendeten Bücher und erbat für sich und seine Mitschüler das Wohlwollen



der Zuhörer. Der 2. brachte in deutscher Eede dem Kaiser, dem augusfissimum Imperii Uo-

mani Germanici caput, einen Glückwunsch dar „ju 6er lefetfyin eben bei glücflicfyft erhaltenem

türfifdjen ^riefeen unfe fpanifcfyen Siege*) t'om f}immel befdjcerteu (Erjfyerjogin" und führte aus,
wie viel das Haus Österreich seinen Prinzessinnen verdanke. Der 3. wünschte ebenfalls auf

deutsch dem König von Polen und Kurfürsten von Sachsen „nctcb betrachteten befdjtperlidjen

Biirfeen föniglidjer tüürfee" unverminderte Kraft des Geistes und Körpers und alles Gute. In

lateinischen Hexametern pries ein 4. des grossen Helden Prinz Eugen von Savoyen Thaten.

Ein 5. dankte Gott in deutscher Rede für die dem Kaiser bei Demütigung der Spanier gewährte

Hilfe und vergleicht das Los der kürzlich besiegten spanischen Flotte mit dem der unbesieg-

lichen Armada. Im Anschluss daran trägt ein 6. in deutschen Versen Deutschlands Anliegen

(preces) bei der gegenwärtigen europäischen Lage vor. In einem carmen Alcaicum wünscht

ein 7. „unferem allerfeurcfylaudjttgften "König unfe Kurfürften audj 3fyro fjotjeit feem Kronprinzen

baifeige unfe glücflidje Äücffunft in feero getreues Sadjfenlanfe". Es folgt ein deutsches Zwie¬

gespräch, in dem anknüpfend an das Reformationsjubiläum von 1717 die Vorkommnisse des

Jahres auf kirchlichem Gebiete, namentlich die Appellation der französischen Bischöfe vom

Papst an ein allgemeines Konzil besprochen und mit der am 28. November 1518 erfolgten

Appellation Luthers verglichen wird. Darnach sprachen zwei Schüler in lateinischer Rede, der

eine „pon feen angenefymften ^riidjten fees ^riefeens, um feeffert rotllen Kriege geführt tnerfeen",

der andere „pon feem perfeerblicfyen, nod; über perfcfyiefeenen Ceilen (Europas obfdjrpebenfeen

KrtegstPefeu". Darauf traten drei Schüler zugleich auf, um abwechselnd in deutschen Versen

auszuführen, wie sich in alledem, was ihre Mitschüler vorgebracht haben, die Gewalt des

Schicksals oder vielmehr die Herrlichkeit göttlicher Vorsehung erweist. Es folgt noch ein

lateinischer Dialog, in dem unter nochmaligem Danke für die Bücherspende des Rates von

Gelehrten ohne Bücher (de eruditis äßißloig) — Sicul hat das wahrscheinlich nicht verstanden

und lässt es daher weg — und vom Gebrauch und Missbrauch der Bücher gehandelt wird.

Den Schluss endlich macht ein carmen elegiacum mit dem Danke an die Erschienenen für die

der Schule bewiesene Zuneigung. „Durd) feie ITEufif unfe cantate por feem actus (so schliesst

Sicul seinen Bericht) tpurfeen feie Jlefener feurd) Birten unfe recitativ 3ur 2tblegung ifyrer Proben

ermuntert unfe aufgerufen, nadj feemfelben feer jnfyalt feer ganzen Porftellung recitativ tpeife fürs*

lidj nriefeerfyolt unfe juleljt mit treuen IDünfd^en gefdjloffeu".

Bei den regelmässigen Redeakten am Vorabend des Osterfestes und des Michaelistages,

der ja als Fest der heiligen Engel kirchlich gefeiert wurde, wird meist auf die Bedeutung des

bevorstehenden Festes Bezug genommen. Bis zu Reiskes Zeiten war es Sitte, dass bei dem

Frühjahrsexamen dieselben Reden wiederholt wurden, die schon hei der Vorbereitung zum

Feste gehalten worden waren: Reiske ändert das in der Meinung, durch die Abwechslung diese

Redeübungen nützlicher und angenehmer zu machen. Die von der Schulordnung vorgeschriebenen

orationes valedictoriae wurden meist im Anschluss an die Examina gehalten: von Ostern 1761

ab werden sie auf Befehl des Schulvorstehers auf besondere Tage verlegt. Aus der Fülle der

bei diesen Redeübungen behandelten Stoffe greife ich als die interessantesten die heraus, welche

auf die Zeitgeschichte Bezug nehmen. Ostern 1725 wird aus Anlass des am 8. Februar er¬

folgten Todes Peters des Grossen de litterarum amantibus summis princip>ibus gehandelt,

*) Gemeint sind, der Friede von Passarowitz und die Seeschlacht am Vorgebirge Passaro (Juli u. August 1718).
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Ostern 1733 wird „unferes teuerften Augusti Cob beflagt", Ostern 1740 wird „bei (Selegenfyeit
bes gefdjloffenen ^riebens jtpifdjen bem Kaifer, bem Buffett unb Offert" de commodis pacis
geredet, Ostern 1759 „pon bem Perhalten frommer Schüler bei Kriegesjeiten" u. a. m.

Für die Wiedereinführung der seit Herricliens Zeiten abgeschafften, „fonft überall ge-
toö^nltdjert, auch porbem Ijieufelbftgebräuchlichen, pon uns aud? Dielmals getpünfd}ten unb ge=
fudjten" öffentlichen Prüfungen hatte sich Rektor Crell schon 1709, dann wieder 1712
ausgesprochen, und die vier oberen Kollegen hatten sich in einem Gutachten dem angeschlossen.
Die Schulordnung von 1716 schreibt dann vor, dass jährlich „jtney öffentliche Examina , als in
ber JDodje nach 0ftern unb in 6er lüodje cor Michaelis gehalten, unb barinne berer Schüler

profectus probixet unb erfunbiget tperben fall". Von Ostern 1717 ab finden die Examina regel¬
mässig in Gegenwart von Abgeordneten des Rates statt: unter Crell dauern sie von 8—12 und
von 2—4 Uhr, unter Dressler werden sie auf den Vormittag beschränkt. Der Hergang ist
fast stets derselbe: erst werden I/II von Rektor und Konrektor, dann III/IV von Tertius und
Kantor in dem unteren grossen Auditorium geprüft, einer der Deputierten verfügt sich nach
einiger Zeit in das andere untere Auditorium, um V und VI von den Kollaboratoren prüfen
zu hören. Die Berichte sind infolgedessen von ermüdender Eintönigkeit.

Beim Examen sollte nach Befinden die Versetzung erfolgen, doch lässt sich diese Be¬
stimmung ebensowenig wie die andere, dass lediglich die Tüchtigkeit und Reife der Schüler
massgebend sein solle, einhalten. Michaelis 1717 werden einige Quintaner nach Quarta versetzt,
lediglich damit sie nicht in Quinta bei dem völligen Verfall der Schulzucht unter Stelzner „folgeitbs
perberben", Öfters werden Schüler nur des Alters wegen oder auf das entschiedene Verlangen
der Eltern versetzt.

Von Examen und Versetzung schweifen unsere Gedanken unwillkürlich zu den Ferien:
im 18. Jahrhundert war die Verbindung keineswegs so eng. Nach der Aussage des Rektors
Crell bei der Visitation 1712 „tuäfyrten bie fjunbstage in bie 5 IDocheti" (diese waren aber
nicht etwa vollkommen schulfrei, sondern jede Woche wurde ein Tag freigegeben); in jeder
Messe (Neujahr, Ostern, Michaelis) waren 8 Tage Ferien, „in ^aftnadjten gebe er 2 Cage, ba
bereu t>ormal}len 8 getoefen". Darauf regt der Rat eine Einschränkung namentlich der Mess¬
ferien an: die vier oberen Kollegen erklären sich dagegen: „Der Zugang jur Schule ^eit
trefyrenber XtTeffe burd) öie bafelbft ftefyenöert ^leifdjer unö bero IDagert, "Koljlgärtner, Sd)ufter
unb anbre f}anbelsleute unb "Kraljmbuben fo perrannt unb perhinbert ift, bafj bie "Kitiber nid}t
oljne ©efahr in Schaben su fommen unb gequetfdjt ju tperben, tpopon mir einige (£jempel
haben, feyn tpürben. Das ©etöfe unb strepitus auch fotpoljl pon Kaufleuten als ZTIarftfchreyern,
bie fid) öfter barhin postivm, fo ftarf ift, baf man bie Kinber fdjtnerlid? bey gehöriger attention
tpürbe erhalten fönnen." Crell schlägt vor, lieber die Aposteltage, Fastnacht, Martini u. s. w.
einzuziehen. Dem entspricht die Vorschrift der Schulordnung (Kap. 2 Abs. 8), der Rektor
solle: „Die übermäßigen ^eyertage ei^iehen, bahero bergleidjen bey benett 2tpofteI=Cagen, an
benen Cagen nach &eTt h°^ en ^eftcn, bes Cags Martini, tpie audj por tpürcflid] angegangener
ZHeffe nid}t geftatten, bey ITTef jeiten aber nur bie erfte JDodje, unb in £junbstagen benen Knaben
in ieber ICoc^e mehr nicht als einen frey laffen." Dass nach diesen Bestimmungen die Ferien
eine ungebührlich lange Dauer gehabt hätten, kann man nicht behaupten: Weihnachts-
ferien giebt es überhaupt nicht, ja 1716 findet am 24. Dezember die ordentliche Monatskonferenz
statt. Erst 1768 wird eine Änderung in betreff der Hundstagsferien getroffen: der Nachmittags-

d



m

1I

Ostern 1733 wird „unferes te
öes gefdjloffenen ^rteöens jt»tf
geredet, Ostern 1759 „pon öer

Für die Wiedereinführt
tüöfynlid^en, aud? »oröem fjier
fudjten" öffentlichen Priifu
ausgesprochen, und die vier ot
Die Schulordnung von 1716 sc
6er IDodje nacfj £>ftern unö ir
profectus probhti unö erfunöi
mässig in Gegenwart von Abge
von 2—4 Uhr, unter DressleiB
fast stets derselbe: erst werde
Kantor in dem unteren grosse
einiger Zeit in das andere u
zu hören. Die Berichte sind

Beim Examen sollte na
Stimmung ebensowenig wie di
massgebend sein solle, einhält«
lediglich damit sie nicht in Qui:
peröerben". Öfters werden Sc'
der Eltern versetzt.

Von Examen und Verse
im 18. Jahrhundert war die \
Crell bei der Visitation 1712
nicht etwa vollkommen schulfi
Messe (Neujahr, Ostern, Mich
öeren pormafylen 8 getpefen".
ferien an: die vier oberen K
rpefyrenöer2Tteffe öurcf? öie öa
unö anöre i}anöelsleute unö
oljne ©efafyr in Scfyaöen $u
fyaben, feyn tpüröen. Das ©et
öie fid; öfter öarfyin postiten, f
tpüröe erhalten fönneti." Crel
einzuziehen. Dem entspricht
solle: „Die iibermäftgen ^eye
öenen Cagen nad} öen Ijofyen
ZTÜeffe nidjt geftatten, bey ZTfef?
irt teöer tDodje mefyr nidjt als
eine ungebührlich lange Dai
ferien giebt es überhaupt nicht
statt. Erst 1768 wird eine Änc

Q)

CÜ
O
CO»

02

E
K

CD

ü

CC

CD

\ 10

CO

C\J

33

1740 wird „bei ©elegenfyeit
kfert" de commodis pacis
gesjeiten" u. a. m.
ihafften, „fonft überall ge=
Intals ge»ünfd)tert unö ge*

1709, dann wieder 1712
jitachten dem angeschlossen,
öffentliche Examina , als in
unö öartnne öerer Sdjüter
finden die Examina regel¬
dauern sie von 8—12 und

chränkt. Der Hergang ist
,nn III/IV von Tertius und
|iutierten verfügt sich nach
den Kollaboratoren prüfen

l^keit.
doch lässt sich diese Be¬

reit und Reife der Schüler
itaner nach Quarta versetzt,
cht unter Stelzner „folgenös
das entschiedene Verlangen

willkürlich zu den Ferien:
der Aussage des Rektors

üodjett" (diese waren aber
rag freigegeben); in jeder
ladjten gebe er 2 Cage, öa
cung namentlich der Mess-
|r Zugang jur Sdjulc ^eit
gen, Koljlgärtner, Sd;ufter
t tft, öaf| öie Kinöer nid)t
oopon tpir einige (£jempel
lfleuten als ZTlarftfdjreyern,
lid] bey gehöriger attention
Fastnacht, Martini u. s. w.
ap. 2 Abs. 8), der Rektor
p öenen 2tpofteI=Cagen, an
por tnürdlidj angegangener
t f^unöstagen öencn Knaben
i Bestimmungen die Ferien
; behaupten: Weihnachts-
jrdentliche Monatskonferenz
getroffen: der Nachmittags-

d

i '



34

Unterricht wird ausgesetzt, dafür alle Vormittage Schule gehalten, „hiermit ift (so berichtet

Reiske) öem Unterrichte nichts entgangen, öen Klagen aber über 6ie unerträgliche Sonnenhitze

* in 6en rcachmittagsftunfcen ift abgeholfen tnoröen. Die Praeceptofes haben entmeöer ju halben

oöer ju ganzen IDochen im Schuldeten abgetcedjfelt. f}ierauf entfielt auch öer Portheil, 5af

roenn einer etwa nerreifen mufj, er alsöann füglid? abfommen fann. XDer billig öenft un6 öie

UTiihfeligfeiten 6es Schullebens fennet, öer toirb unfereinem eine fur^e ^usfpannung unö (£r=

holung nicht mißgönnen." Ein Einspruch des Rates ist nicht erfolgt, und so wird es wohl bei

„dieser neuen Weise, die Hundstagsferien zu halten", geblieben sein

Nach Dohmkes Vorgange würde ich nun noch den Entwicklungsgang, den die Schule

unter den verschiedenen Rektoren genommen hat, im einzelnen vorzuführen und dabei nament¬

lich die mannigfachen Veränderungen, welche der Lehrplan seit der Schulordnung von 1716

erfahren hat, zu besprechen haben. Doch würde dies den üblichen Umfang eines Programms

weit überschreiten, und ich spare es mir daher für eine andere Gelegenheit auf.
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